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1. Einleitung 

In Anlehnung an das abgeschlossene Projekt zur Kriminalitªt von TschetschenInnen in 

¥sterreich f¿r das Bundeskriminalamt wird in der vorliegenden Studie der Fokus auf eine 

andere Zuwanderungsgruppe der j¿ngeren Vergangenheit gelegt, namentlich auf 

Staatsb¿rgerInnen aus Afghanistan. Aufbauend auf der Vorgªngerstudie, wo in Bezug auf die 

Quellen- und Datenrecherche noch Grundlagenarbeit zu leisten war, kann nun schon sehr 

zielgerichtet auf Kriminalitªtsdatenbestªnde zugegriffen werden. Es gilt, personenbezogene 

Belastungsindikatoren auf Ebene von Tatverdªchtigen und auch der Wohnbevºlkerung 

weiterzuentwickeln und im Kontext der Studie anzuwenden sowie ein Instrumentarium zu 

entwickeln, das es einerseits erlaubt Annahmen ¿ber die Kriminalitªt spezifischer Gruppen 

quantitativ valide und reliabel zu operationalisieren, und das andererseits eine belastbare 

Basis f¿r Prªvention und Bekªmpfung von Kriminalitªt schafft. 

Im Prozess der Konkretisierung des Studienvorhabens wurde vom Auftraggeber der Fokus 

auf die Deliktgruppen ĂStrafbare Handlungen gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmungñ sowie VerstºÇe gegen das Suchmittelgesetz (SMG) gelegt. Im Konkreten 

war empirisch zu klªren, ob und inwieweit sich die Kriminalitªtsbelastung von 

Zuwanderungspopulationen in diesen Deliktbereichen von jenen der ansªssigen Bevºlkerung 

unterscheidet. Unter anderem sollte dem groÇen medialen ºffentlichen Interesse an einzelnen 

Ereignissen, wie etwa der sogenannten ĂKºlner Silvesternacht 2015ñ, bei der es zu einer 

Vielzahl an sexuellen ¦bergriffen an Frauen kam, mit einer faktenbasierten 

Bestandsaufnahme des Status in ¥sterreich Rechnung getragen werden. Gleiches gilt auch 

f¿r den Bereich der Suchtmittelkriminalitªt im ºffentlichen Raum. 

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen und dem Interesse, spezifische 

Kriminalitªtsindikatoren zu entwickeln, war eine Auswahl an Vergleichsgruppen zu treffen. 

Methodisch war dabei einerseits auf mutmaÇliche Hªufungen in bestimmten Deliktsbereichen 

R¿cksicht zu nehmen. So wurden nach Einholung polizeilicher Expertise und einfachen 

deskriptiver Auswertungen algerische und marokkanische Staatsb¿rgerInnen in ¥sterreich als 

Referenzgruppe im Bereich von Suchtgiftmitteldelikten herangezogen. Neben den 

deliktspezifischen Kriterien der Auswahl von Vergleichsgruppen galt es 

Zuwanderungspopulationen der j¿ngeren Vergangenheit andererseits nach dem historischen 

Zeitpunkt ihrer Migration nach ¥sterreich zu unterscheiden. So sollten 

Entwicklungsdynamiken der Kriminalitªtsbelastung in den Fokus genommen werden kºnnen. 

In methodischer Hinsicht stellte die GrºÇe einer Population bemessen an ihrer 

Bevºlkerungszahl in ¥sterreich aus Gr¿nden statistischer Validitªt grundsªtzlich einen 

limitierenden Faktor dar. So waren die Gruppen der AlgerierInnen und MarokkanerInnen aus 

diesen Gr¿nden in einer zusammenzufassen. 



8 ð I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð I H S 

In enger Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden neben den Gruppen afghanischer, 

ºsterreichischer und nicht-ºsterreichischer Staatsb¿rgerInnen letztlich also auch noch 

russische und algerische bzw. marokkanische Staatsangehºrige als Vergleichsgruppen 

definiert. Damit wurde der Umfang der Grundgesamtheit bemessen am urspr¿nglichen 

Planungskonzept der Studie wesentlich erweitert.  

Analog der Studie zur Kriminalitªt von TschetschenInnen in ¥sterreich erfolgt zunªchst eine 

Bestandsaufnahme der quantitativen und qualitativen Ausprªgungen der Kriminalitªt 

afghanischer Staatsb¿rgerInnen und der Vergleichsgruppen im Spiegel polizeilicher und 

justizieller Daten und Quellen im zeitlichen Verlauf. Daran ankn¿pfend gilt es bestimmte 

TªterInnenmerkmale und Tatbegehungsmuster speziell bei Sexual- und Drogendelikten 

herauszuarbeiten. Es geht um soziodemografische Merkmale ebenso, wie um allfªllige 

wiederkehrende Muster in Bezug auf Tatbegehung und Tatkontext.  

Die abgeschlossene Studie macht deutlich, dass solche Zusammenhªnge nicht alleine aus 

den gegebenen Quellen gewonnen werden kºnnen, zumal die Zuordnung zu strafrechtlichen 

Tatbestªnden der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) 

und des SMG noch keine entsprechenden Hintergr¿nde zu liefern imstande ist. Daher wird in 

der gegenstªndlichen Studie dem Kriminalpolizeilichen Aktenindex (KPA) von Beginn an ein 

zentraler Stellenwert eingerªumt. Darin sind Einzelpersonen als Tatverdªchtige mit basalen 

demografischen Merkmalen eindeutig identifizierbar und die ihnen zur Last gelegten Straftaten 

zuordenbar. SolchermaÇen kºnnen personenzentrierte Auswertungen angestellt und 

Belastungsindikatoren gebildet werden.  

An sich sollte die hinsichtlich der Datengenerierung sehr aufwªndige Auswertung des KPA nur 

f¿r die Vergleichsgruppen afghanischer, russischer und algerisch/marokkanischer 

Tatverdªchtiger angestellt werden. Nach den ersten Prªsentationen der Ergebnisse im 

Bundeskriminalamt wurde seitens des Auftraggebers angeregt, die Analyse um alle 

ºsterreichischen und nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen im KPA zu erweitern, um den 

Aussagegehalt der Ergebnisse zu erhºhen. Dazu wurde das Bundesland Wien als 

reprªsentative Stichprobe gewªhlt, zumal eine derartige Auswertung auf Bundesebene den 

Rahmen der Mºglichkeiten dieser Studie bei weitem gesprengt hªtte. Umgekehrt erwies sich 

die geplante Auswertung des Sicherheitsmonitors zum Zwecke der Einsicht in konkretere 

Tatbegehungsformen und Tatkontexte nach ersten Auswertungsschritten in Kooperation mit 

ExpertInnen des Bundeskriminalamtes als wenig aussagekrªftig. Auch sind Sexualdelikte 

darin polizeiintern nicht verºffentlicht, diese bleiben spezialisierten polizeilichen Einheiten 

vorbehalten. Aus diesen Gr¿nden wurde im Rahmen der Studie keine weiterf¿hrende 

Auswertung des Sicherheitsmonitors verfolgt.  

Zur Bestimmung tatbezogener und lebensweltlicher Einflussfaktoren - insbesondere von 

Sexual und Drogendelikten unter mutmaÇlicher Beteiligung von afghanischen 

Staatsb¿rgerInnen - wurden qualitative Interviews durchgef¿hrt. AdressatInnen waren dabei 



I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð 9 

ExpertInnen auf polizeilicher, sozialarbeiterischer und sozialwissenschaftlicher Ebene. 

Dar¿ber hinaus gab es Interviews mit betroffenen afghanischen Personen und VertreterInnen 

afghanischer Organisationen. Die Auswahl der polizeilichen InterviewpartnerInnen erfolgte in 

Kooperation mit MitarbeiterInnen des Bundeskriminalamtes. Dagegen wurden ExpertInnen 

auf Ebene der Sozialarbeit und Sozialforschung sowie aus der Gruppe der AfghanInnen in 

¥sterreich auf Basis eigener Recherchearbeit ausgewªhlt oder wurden von anderen 

ExpertInnen genannt. Die Bereitschaft f¿r eine Mitwirkung an der Studie war oft beeintrªchtigt 

von der fehlenden Perspektive einer Verºffentlichung der Studienergebnisse, die vom IHS 

aufgrund der Vorgaben des Auftraggebers nicht zugesichert werden konnte. Davon betroffen 

war mitunter auch die Bereitschaft, Datenbestªnde f¿r die Studie zugªnglich zu machen.  
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2. Executive Summary 

Studienzielsetzungen 

Im Rahme eines vergleichenden Forschungsansatzes unter historisch j¿ngeren 

Zuwanderungspopulationen sollte der Delinquenz von afghanischen Staatsangehºrigen in 

¥sterreich ab fr¿hestens 2005 nachgegangen werden. Dabei wurde seitens des 

Auftraggebers der Schwerpunkt auf Sexual- und Drogendelikte gelegt. Es war aber auch 

Zielsetzung der Studie, auf der Grundlage von nicht ºffentlichen kriminalpolizeilichen 

Datenbestªnden valide Kriminalitªtsbelastungsindikatoren sowie statistische Messmethoden 

exemplarisch zu entwickeln, um entsprechende methodische Schlussfolgerungen in Bezug 

auf die sozialwissenschaftlichen Anforderungen an Datenbestªnde des 

Kriminalitªtsaufkommens zu formulieren. 

Inhaltliche Studienergebnisse 

In soziodemografischer Hinsicht ist die Untersuchungsgruppe der AfghanInnen in ¥sterreich 

durch hohe Anteile an j¿ngeren Mªnnern gekennzeichnet, die ab 2010 aus Gr¿nden der Flucht 

oft nicht im Familienverband, sondern vielmehr unbegleitet nach ¥sterreich gekommen sind, 

um in der Regel einen Asylantrag zu stellen. Deren Bildungslevel zum Zeitpunkt der 

Zuwanderung ist im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen gering, im Vergleich zur 

Bevºlkerung Afghanistans aber ¿berdurchschnittlich. Die bisherigen Bildungskarrieren in 

¥sterreich sind durch fr¿he Abbr¿che ï nach der Pflichtschule ï gekennzeichnet. Vor allem 

afghanische Frauen kommen ¿ber einen Pflichtschulabschluss selten hinaus und zªhlen als 

Personen, die in privaten Haushalten etwa mit Kinderbetreuungsaufgaben beschªftigt sind, 

nicht mehr zur Erwerbsbevºlkerung. Afghanische Mªnner absolvieren hingegen ºfter eine 

Lehre und vermºgen sich im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen relativ rasch 

beruflich zu integrieren. 

Die allgemeine Kriminalitªtsbelastung von AfghanInnen steigt im Beobachtungszeitraum 2010 

bis 2018 bis 2015 stetig bis auf das 5-fache bezogen auf deren Anteil an der Wohnbevºlkerung 

(Belastungsindikator), um sich in der Folge um den Faktor 4 einzupendeln ï der Durchschnitt 

der Wohnbevºlkerung ¥sterreichs weist dabei den Wert=1 auf. Die Folgedelinquenz einmal 

straffªllig gewordener AfghanInnen entspricht jener aller Tatverdªchtigen mit nicht-

ºsterreichischer Staatsangehºrigkeit. Allerdings werden afghanischer Tatverdªchtige ï 

Mªnner ï in Relation zu Tatverdªchtigen anderer Zuwanderungsgruppen viel ºfter auch 

gerichtlich verurteilt. Die justizielle Behandlung von afghanischen Straffªlligen ist dar¿ber 

hinaus gekennzeichnet durch einen unterdurchschnittlichen Einsatz von Diversion zugunsten 

von Einstellungen v.a. in der Hauptzielgruppe ĂJunger Erwachsenerñ (Alter bis 21 Jahre). 
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Im Kontext von Sexualdelikten sind AfghanInnen - vor allem mªnnliche (Junge) Erwachsene, 

in einzelnen Jahren aber auch Jugendliche - stark belastet (Belastungsindikator bis Faktor 

12), wobei allerdings kein statistisch signifikanter Zusammenhang einer afghanischen 

Staatszugehºrigkeit mit einem Sexualdelikt nachweisbar ist. Die Anzahl der eines 

Sexualdelikts bezichtigten AfghanInnen betrug im Jahr 2018 insgesamt 210 Fªlle. Die 

hªufigsten Delikte sind dabei ĂPornografische Darstellung Minderjªhrigerñ (Ä 207a StGB), 

ĂSexuelle Belªstigungñ (Ä 218 StGB) und ĂVergewaltigungñ (inklusive Versuche) (Ä 201 StGB). 

Der Verlauf der Fallzahlen ist dabei geprªgt von einzelnen Ereignissen, etwa vielen Anzeigen 

wegen sexueller Belªstigung im Rahmen einer ºffentlichen Veranstaltung, oder durch 

besondere polizeiliche Ermittlungsaktivitªten (Ermittlungserfolge), etwa im Zusammenhang 

mit der Verbreitung einzelner Handy-Videos mit pornografisch inkriminierenden Inhalten.  

Die Beteiligung von AfghanInnen an Sexualdelikten erscheinen im Lichte der 

Studienergebnisse vor allem als Anpassungsproblematik. Es handelt sich oft um Delikte 

(rªumlich) isolierter und sich selbst ¿berlassener Gruppen mªnnlicher Jugendlicher und 

Erwachsener ohne Tagesstruktur. Der Mangel an Kontakt zu 

disziplinierenden/sozialisierenden Instanzen, wie Schule, gleichaltrigen InlªnderInnen, etc. ist 

dabei ein besonderer Risikofaktor. Eine  nderung der Unterbringungssituation von 

AsylwerberInnen einerseits und die auch sozialisatorische Integration durch den Kontakt mit 

Gleichaltrigen der ansªssigen Bevºlkerung andererseits kºnnen dabei als geeignete 

Prªventionszugªnge gelten. Dabei erscheint die Einbindung von Bildungseinrichtungen mit 

bereits gut integrierten afghanischen Bezugspersonen als zielf¿hrend.  

Polizeiliche bzw. justizielle spezialprªventive Ansªtze bei SexualstraftªterInnen ergeben sich 

durch das Instrument der ĂMeldeverpflichtung zur Normverdeutlichungñ (Ä 38b SPG) im Zuge 

der Aufklªrung von Straftaten aber auch durch mºgliche Auflagen wªhrend des 

Strafverfahrens bzw. einer Diversion, etwa der verpflichtenden Teilnahme Betroffener an 

(Werte-)Kursen.  

Im Bereich der Suchtmittelkriminalitªt sind afghanische Staatsangehºrige bezogen auf ihren 

Anteil an der Gesamtbevºlkerung ebenfalls ¿berdurchschnittlich belastet (Belastungsindikator 

bis Faktor 9), vor allem auch im Vergleich zu anderen Zuwanderungsgruppen. Die Fallzahlen 

sind hier mit 2.200 im Jahr 2018 (davon 2.000 - Ä27 SMG ï ĂUnerlaubter Umgang mit 

Suchtgiftenñ) viel hºher als im Vergleich zu Sexualdelikten. In Ansªtzen sind in diesem 

Deliktbereich auch ï geringe ï statistische Korrelationen nachweisbar, etwa in der Steiermark. 

Bei VerstºÇen gegen das SMG sind dabei primªr mªnnliche erwachsene Afghanen involviert, 

dar¿ber hinaus aber auch vermehrt Strafunm¿ndige. 

Die Suchtmittelkriminalitªt mªnnlicher Afghanen erscheint potenziell auch als lªngerfristig 

problematisch, zumal die Gefahr des Abgleitens in manifeste Kriminalitªtskarrieren besteht. 

Hierf¿r kann die verfestigte Drogenkriminalitªt anderer Gruppen mit nicht-ºsterreichsicher 

Staatszugehºrigkeit als nicht unrealistisches Szenario gelten. Den Studienergebnissen 
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zufolge kann dabei polizeilicher Prªventionsarbeit eine wichtige Funktion zukommen. Diese 

reicht von aktiver Szenebeobachtung bis hin zu Kontakten etwa zu Asylunterk¿nften und 

Betreuungseinrichtungen durch RCOôs (Refugee Contact Officer) oder Formen des 

Community Policings. Die Kooperation mit den Kommunen und deren sozialarbeiterischen 

Ressourcen erscheint dabei als essentiell. 

Methodisches Studienfazit 

Einer quantifizierenden empirischen Kriminalitªtsanalyse sind durch die gegeben statistischen 

polizeilichen aber auch justiziellen Datengrundlagen enge Grenzen gesetzt. Bislang kann 

etwa die Errechnung einer exakten Kriminalitªtsbelastung der Wohnbevºlkerung auf der Basis 

von Einzelpersonen nur nªherungsweise anhand besonderer nicht ºffentlicher Datenbestªnde 

ermittelt werden. Das trifft auch auf Korrelationsanalysen von einzelnen Delikten nach 

soziodemografischen Merkmalen zu, wie etwa der Staatsb¿rgerschaft, dem Geschlecht, dem 

Alter, dem Tatort etc. Auch lassen sich auf der Grundlage der Merkmale vorhandener 

Kriminalitªts-Datenbestªnde die Folgedelinquenz bzw. personenbezogene 

Kriminalitªtskarrieren von StraftªterInnen sowie die Effekte von Strafen und 

ResozialisierungsmaÇnahmen empirisch systematisch nicht nachvollziehen. Die Erstellung 

von Schnittstellen zwischen den einzelnen Strafverfolgungsbehºrden und -instanzen 

erscheint unter diesen Gegebenheiten als wesentliche Voraussetzung daf¿r, den Erfolg der 

Arbeit von Polizei, Justiz und Strafvollzug nach sozialwissenschaftlichen Kriterien besser 

bemessen und insofern auch besser steuerbar machen zu kºnnen.  
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3. Zusammenfassung der Ergebnisse 

3.1. Dimensionen und sozioºkonomische Merkmale der 

Zuwanderungspopulation 

Die Gruppe der strafm¿ndigen AfghanInnen, also der zumindest 14-Jªhrigen, umfasst 2018 

rund 25.000 mªnnliche und 10.000 weibliche Personen.1 Im selben Jahr sind rund 10.000 

mªnnliche und 15.000 weibliche strafm¿ndige RussInnen in ¥sterreich aufhªltig. Im Vergleich 

dieser beiden Gruppen besteht also eine starke Disparitªt zunªchst in Bezug auf das 

Geschlecht und das Alter. Wªhrend bei AfghanInnen j¿ngere und minderjªhrige Mªnner bis 

20 Jahre in ¥sterreich ¿berreprªsentiert sind, ist bei RussInnen der Anteil von Frauen um 

einiges hºher.  

Die historisch j¿ngere Migrationsbewegung von AfghanInnen nach ¥sterreich ist 

gekennzeichnet vom Zuzug sogenannter mªnnlicher Ăunbegleiteter minderjªhriger 

Fl¿chtlingeñ, also einer Gruppe, die ohne ihre Erziehungsberechtigten fl¿chtet und im 

Aufnahmeland auf sich alleine gestellt ist. Darin besteht ein wesentlicher Unterschied zur 

Gruppe (ehemaliger) russischer Fl¿chtlinge. 

Unter allen in ¥sterreich aufhªltigen afghanischen Staatsb¿rgerInnen sind also die Anteile 

jener mªnnlichen Altersgruppen, die unabhªngig von der Herkunft per se ein hºheres 

Kriminalitªtsrisiko aufweisen, konkret Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und Junge Erwachsene 

(18 bis 20 Jahre), deutlich grºÇer als in den Vergleichsgruppen. 

3.1.1. Bildungsabschluss - Bildungsbeteiligung 

Zum Zeitpunkt des Zuzugs nach ¥sterreich verf¿gen AfghanInnen vor allem seit 2015 im 

Gegensatz etwa zu russischen ZuwanderInnen nur ¿ber sehr niedrige Bildungsabschl¿sse. 

Dennoch sind diese im Vergleich zur Bevºlkerung Afghanistans ¿berdurchschnittlich. Das 

bedeutet, dass auch bei den 2015 nach ¥sterreich gekommenen AfghanInnen eine positive 

Selektion nach Bildung stattgefunden hat. Diese Selektion nimmt mit j¿ngeren 

Zuzugskohorten allerdings tendenziell ab. Zunªchst fl¿chten vermºgendere und gebildetere 

Bevºlkerungsgruppen, wªhrend weniger privilegierte Gruppen das Land entweder gar nicht 

verlassen oder aber nur in die jeweiligen Nachbarlªnder migrieren. Anhaltende Krisen und 

                                                      
1 In der Studie sind ĂUnm¿ndigeñ im Sinne Ä 1 JGG, also Personen, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben, zwar in den deskriptiven ¦bersichten der Wohnbevºlkerung und polizeilichen Kriminalstatistik mit Personen 

Ă< 14ñ ber¿cksichtigt, in den Analysen zur Kriminalitªtsbelastung hingegen nicht. Letztere beinhalten neben 

Erwachsenen im Sinne JGG also noch ĂJugendlicheñ, also Personen, die das vierzehnte, aber noch nicht das 

achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, und ĂJunge Erwachseneñ, also Personen, die das achtzehnte, aber noch 

nicht das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. Im Kontext der Studie werden f¿r ĂJugendlicheñ im Sinne 

JGG die Terminologien ĂJugendliche (14 bis 17 Jahre)ñ oder ĂJugendlicheñ oder in grafischen Darstellungen ĂJ (14-

17)ñ, f¿r ĂJunge Erwachseneñ die Terminologien ĂJunge Erwachsene (18 bis 20 Jahre)ñ oder ĂJunge Erwachseneñ 

oder ĂJE (18-20)ñ und f¿r ĂErwachseneñ ĂE (ab 21)ñverwendet. 
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Konflikte f¿hren in den Herkunftslªndern zu sinkenden Schulabschlussquoten oder einem 

gªnzlichen Kollabieren des lokalen Bildungssystems. Die Ausweitung der Konflikte und 

Vertreibungen aus den Nachbarlªndern f¿hren dazu, dass schlieÇlich auch weniger 

privilegierte Schichten zur Flucht genºtigt werden. 

Die Schulbesuchsquote unter afghanischen Staatsb¿rgerInnen in ¥sterreich ist 

vergleichsweise gering und sinkt im Zeitraum 2010 bis 2017 aufgrund der 

Wanderungsdynamik kontinuierlich von rund 70% auf 50%. Dabei gibt es eine betrªchtliche 

geschlechtsspezifische Disparitªt. Wªhrend afghanische Mªdchen im Schnitt zu rund 90% 

Sch¿lerInnen sind, ist das bei afghanischen Burschen bei nur 50% der Fall. Eine solche 

geschlechtsspezifische Disparitªt gibt es bei russischen Jugendlichen nicht. Afghanische 

mªnnliche Jugendliche beginnen in Relation zu weiblichen nach der Pflichtschule ºfter eine 

Lehre und besuchen seltener eine AHS. Weibliche afghanische Jugendliche finden sich 

dagegen weder vermehrt in einer Lehre noch einer AHS wieder. Afghanische Mªdchen 

absolvieren hªufig nur die Pflichtschule und setzen danach keine weitere schulische oder 

berufliche Ausbildung fort. Darin spiegelt sich der Unterschied von historisch ªlteren 

gegen¿ber historisch j¿ngeren Zuwanderungspopulationen wider. Wªhrend die einen in der 

Regel im familiªren Verbund fl¿chten und ein hºheres Bildungsniveau aufweisen, sind die 

anderen vielfach unbegleitete Minderjªhrige mit geringem Bildungsniveau. Dementsprechend 

sind Integrationschancen im unterschiedlichen AusmaÇ gegeben.  

3.1.2. Erwerbsstatus 

Unter der afghanischen Zuwanderungspopulation ist der Anteil der Nicht-Erwerbspersonen 

mit rund 45% vergleichsweise hoch (Kinder, Sch¿lerInnen, im Haushalt tªtige Personen, 

PensionistInnen, AsylwerberInnen ohne Arbeitserlaubnis). Gleichzeitig ist in dieser Gruppe der 

Anteil an Arbeitslosen mit rund 30% niedriger als etwa unter russischen Erwerbspersonen. 

Rund ein Viertel der afghanischen Wohnbevºlkerung in ¥sterreich ist also erwerbstªtig.  

Sekundªrstudien belegen, dass sich ungeachtet der niedrigen Bildungsabschl¿sse die 

Arbeitsmarktintegration von AfghanInnen in ¥sterreich, vornehmlich im Bereich von 

ungelernter Hilfsarbeit, besser vollzieht als bei anderen Zuwanderungsgruppen. AMS-Daten 

bestªtigen diese Tendenz: Wªhrend die Arbeitslosenquote von 2010 bis 2015 kontinuierlich 

bis auf 50% anstieg, sank diese in der Folge bis j¿ngst auf 30%.  

Daran kºnnen aber Mªnner mehr partizipieren als Frauen. Das bestªtigt den vermehrten 

Abbruch einer Bildungs- oder Berufskarriere zugunsten von Hausarbeit und Kinderbetreuung 

im familiªren Verbund. Afghanische Frauen sind noch stark auf ein spezifisches kulturelles 

Rollenbild im Geschlechterverhªltnis festgelegt. Beg¿nstigt durch die Vermittlung nicht 

traditioneller Lebenskonzepte in Bildungseinrichtungen und generell im ºffentlichen Leben 

¥sterreichs lassen aber einen emanzipatorischen Trend erkennen. 
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3.1.3. Integrationsperspektive und Kriminalitätsrisiko 

Die ausgeprªgte Dynamik einer besseren Arbeitsmarktintegration mªnnlicher afghanischer 

Jugendlicher erlaubt eine vorsichtig positive Prognose in Bezug auf das (Nicht-)Eintreten eines 

erhºhten Kriminalitªts- bzw. Viktimisierungsrisikos. Zwar sind afghanische Frauen seltener am 

Arbeitsmarkt aktiv und weisen auch eine sehr hohe Arbeitslosenquote auf, allerdings wird 

diese Gruppe de facto gar nicht polizeilich auffªllig.  

Externe Arbeitsmarktfaktoren und ein erhºhtes Kriminalitªtsrisiko stehen also in keinem 

direkten Zusammenhang. Vielmehr ist ein solcher Zusammenhang gekn¿pft an spezifische 

soziodemografische Merkmale. Dabei spielen die Kriterien des ï mªnnlichen ï Geschlechts 

und des Alters eine dominante Rolle. Bei Zuwandererpopulationen kommen noch zusªtzliche 

Risikofaktoren hinzu, konkret, unter welchen traumatisierenden Bedingungen sich die Flucht 

vollzieht, wie also die sozialen, edukativen oder ºkonomischen Bedingungen beschaffen 

waren und ob kriegerische Verhªltnisse herrschten. 

F¿r den Fortschritt der sozialen Integration kºnnen auch die Wohnverhªltnisse im 

Einwanderungsland als Indikator herangezogen werden. Diese stellen sich in ¥sterreich f¿r 

AfghanInnen deutlich schlechter dar als etwa f¿r RussInnen. 2016 lebten 64% der 

AfghanInnen aber 91% der RussInnen in einer gemieteten Wohnung, ob nun alleine oder im 

Familienverbund. Das bedeutet, dass AfghanInnen zu einem Gutteil noch in 

Gruppenunterk¿nften, also etwa in Wohngemeinschaften oder Fl¿chtlingsunterk¿nften 

untergebracht sind, mit allen negativen gruppendynamischen Konsequenzen in Bezug auf 

Kriminalitªtsrisiken. 

3.2. Kriminalitªt im Spiegel der PKS 

3.2.1. Anzeigenbelastung der Wohnbevölkerung 

Im Zeitraum von 2005 bis 2018 wurden durchschnittlich rund 2% aller ¥sterreicherInnen und 

rund 4% aller Nicht-¥sterreicherInnen polizeilich zur Anzeige gebracht. Hauptbetroffen sind 

dabei Jugendliche und Junge Erwachsene. Unter den Nicht-¥sterreicherInnen sind 

Zuwanderungspopulationen besonders belastet, im Zeitraum von 2005 bis 2018 wurden rund 

8% aller in ¥sterreich aufhªltigen AfghanInnen und 7% aller RussInnen zur Anzeige gebracht. 

Auch in diesen Gruppen sind Jugendliche und Junge Erwachsene besonders betroffen. Das 

Kriminalitªtsrisiko dieser Altersgruppen ist bei AfghanInnen gegen¿ber ¥sterreicherInnen 

2 bis 2,5 Mal hºher. 

3.2.2. Kriminalitätsbelastungsindex 

Der Kriminalitªtsbelastungsindex gibt an, ob und inwieweit der Anteil einer Nationalitªt an allen 

Tatverdªchtigen jenem an der Gesamtbevºlkerung entspricht oder nicht. Ein Indexwert = 1 
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bedeutet, dass die Kriminalitªtsbelastung dem Bevºlkerungsanteil entspricht. Liegt der Wert 

unter 1, so ist die Belastung im Vergleich zu anderen Nationalitªten relativ schwªcher, liegt 

dieser ¿ber 1, ist diese entsprechend stªrker ausgeprªgt. 

¥sterreichische Staatsb¿rgerInnen sind weniger belastet (Belastung < 1) als es ihrem Anteil 

an der Gesamtbevºlkerung entsprechen w¿rde. Dagegen sind alle Nicht-¥sterreicherInnen in 

Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevºlkerung stªrker belastet. Der historische Verlauf 

zeigt bei ¥sterreicherInnen ein tendenzielles Sinken der Belastung. Und auch alle Nicht-

¥sterreicherInnen weisen grundsªtzlich diesen Trend auf.  

In der Gruppe der AfghanInnen steigt die Belastungszahl von Beginn des 

Beobachtungszeitraums im Jahr 2005 sukzessive von 2 auf ¿ber 5 im Jahr 2015, um in der 

Folge wieder auf 4 abzusinken ï in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevºlkerung waren 

AfghanInnen unter den Tatverdªchtigen also um das 4-Fache ¿berreprªsentiert. 

Der Belastungsindex nach Altersgruppen weist f¿r Jugendliche mit ºsterreichischer 

Staatsb¿rgerschaft eine Belastungszahl nahe 1 auf, ohne eine solche liegt diese bei 1,5, so 

auch bei afghanischen Jugendlichen bis 2011. Ab 2012 stieg deren Belastungszahl bis auf 

den Wert 3. Im Vergleich dazu waren die Werte russischer Jugendlicher bis 2012 noch etwas 

hºher (Belastungszahl = 2 bis 4), mittlerweile gleicht die Belastung aber etwa jener der 

afghanischen Altersgenossen. Sehr ªhnlich stellt sich der Verlauf bei Jungen Erwachsenen 

dar, wobei die Belastung der russischen Wohnbevºlkerung dieser Altersgruppe ab 2012 stetig 

sinkt. 

Bei Erwachsenen ohne ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft ist die Kriminalitªtsbelastungszahl 

fast doppelt so hoch als ihr Anteil an der Gesamtbevºlkerung. Die afghanische und russische 

Vergleichsgruppe ist sogar um das 3- bis 4-Fache stªrker belastet. Dabei ªuÇert sich die 

kontrªre Entwicklungsdynamik von historisch j¿ngeren gegen¿ber ªlteren 

Zuwanderungspopulationen besonders markant: Wªhrend die Belastung der afghanischen 

Bevºlkerung von 2005 bis 2015 stetig steigt, um danach wieder zu fallen, setzt die 

Trendumkehr bei der russischen Bevºlkerung schon mit 2006 ein. 

3.2.3. Vergehen vs. Verbrechen 

Im Zeitraum 2005 bis 2018 hatten durchschnittlich 8% aller ºsterreichischen aber rund 16% 

aller nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen mutmaÇlich ein Verbrechen begangen. Unter den 

Vergleichsgruppen werden die Delikte afghanischer Tatverdªchtiger im Zuge der Anzeige zu 

einem sehr viel geringeren Anteil als Verbrechen klassifiziert, ¿ber alle Altersgruppen hinweg 

gesehen lag dieser Anteil zwischen 2005 und 2018 bei durchschnittlich 10%. Im Vergleich 

dazu war der Anteil an Verbrechen unter russischen Tatverdªchtigen mit 18% 

¿berdurchschnittlich hoch, vor allem in der jugendlichen Altersgruppe der 14- bis 17-Jªhrigen, 

mit einem Anteil an Verbrechen von rund 30%. Das sind klare Indizien auf die Art der 
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begangenen Delikte. Wªhrend bei russischen Jugendlichen Vermºgensdelikte, wie etwa 

Raub, hªufiger sind, kommen bei afghanischen Jugendlichen Raufhandel und der unerlaubte 

Umgang mit Suchtmitteln (Ä 27 SMG) stªrker zum Tragen.  

3.3. Justizielle Reaktionen 

Analog der Anzeigenbelastung lªsst sich auch die Verurteilungsbelastung der 

Wohnbevºlkerung gegliedert nach Staatszugehºrigkeit indexikalisch vergleichen. 

Auslªndische Staatsb¿rgerInnen werden in Relation zu ihrem Anteil an der ºsterreichischen 

Wohnbevºlkerung drei Mal so oft verurteilt. Eine auslªndische Staatsb¿rgerschaft geht in 

Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevºlkerung mit einer doppelt so hohen 

Anzeigenbelastung und einer drei Mal so hohen Verurteilungsbelastung einher. Der Grad der 

Kriminalisierung verstªrkt sich also nach der polizeilichen Anzeige auch vor Gericht weiter. 

Besonders stark ausgeprªgt ist diese Verstªrkung sowohl bei AfghanInnen als auch 

RussInnen. Die Anzeigenbelastung liegt in diesen Gruppen beim 3- bis 3,5-Fachen und die 

Verurteilungsbelastung sogar beim 5- bis 7-Fachen des jeweiligen Anteils an der 

Gesamtbevºlkerung. Umgekehrt schwªcht sich die geringere Anzeigenbelastung von 

inlªndischen Tatverdªchtigen vor Gericht weiter ab. 

Nachdem der unerlaubte Umgang mit Suchtmitteln (Ä 27 SMG) bei afghanischen 

Tatverdªchtigen in den letzten Jahren f¿r rund ein Drittel aller Anzeigen verantwortlich ist, 

erklªren sich auch daraus die hohen Belastungsquoten. Tatverdªchtige AfghanInnen, die in 

den Jahren 2013 bis 2017 eines Drogendeliktes bezichtigt wurden, wurden in der Folge zu 

einem hohen Anteil (20% bis 40%) auch verurteilt und zwar sowohl Jugendliche als auch 

Erwachsene. Das kann als Indiz daf¿r genommen werden, dass f¿r diese Gruppe weder die 

Mºglichkeit einer Verfahrenseinstellung noch einer Diversion in Frage kommt, da die 

geschilderten Voraussetzungen (geklªrter Sachverhalt, Schwere der Tat, Schuldeinsicht, etc.) 

von der Staatsanwaltschaft bei Drogendelikten offenkundig hªufig als nicht gegeben 

angesehen werden. 

Anhand der Gegen¿berstellung von Verurteilung und Diversion einerseits und von Freispruch 

und Einstellung andererseits kann ein Indikator f¿r die Bestªtigung des polizeilichen 

Tatverdachts ermittelt werden. Wªhrend bei Verurteilung und Diversion die Schuld erwiesen 

ist, ist sie das bei Freispruch und Einstellung nicht oder die Tat wird als zu geringf¿gig 

eingestuft, um eine weitere Strafverfolgung zu rechtfertigen. 

Der polizeiliche Anfangsverdacht gegen AfghanInnen bestªtigt sich mit den steigenden 

Anzeigenzahlen der Jahre 2015 und 2016 vor Gericht verstªrkt nicht oder die Tat wird von der 

Staatsanwaltschaft als zu geringf¿gig eingestuft. Diese Divergenz zeigt sich auch in den 

Verfahrenserledigungen von russischen und vor allem auch algerischen/marokkanischen 

Tatverdªchtigen. Das kann einerseits auf vermehrte Delikte hinweisen, die in Gruppen 

begangen werden, oder auch auf eine hºhere polizeiliche Kontrolldichte an ¥rtlichkeiten, an 
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denen sich solche gehªuft aufhalten. In beiden Fªllen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Anteil an Personen, die an einer Tat nicht oder nur gering schuldhaft beteiligt waren, hºher ist. 

3.4. Kriminalitªtsbelastung nach Delikten StGB 

Wªhrend ºsterreichische Tatverdªchtige hªufiger wegen Delikten gegen ĂLeib und Lebenñ 

angezeigt werden, weisen nicht-ºsterreichische Tatverdªchtige merklich hºhere Anteile an 

Eigentumsdelikten auf. Die Deliktstruktur afghanischer Tatverdªchtiger weicht von beiden 

Mustern ab. In dieser Gruppe wurden in den letzten Jahren vermehrt VerstºÇe gegen das 

SMG zur Anzeige gebracht. Hierin sind diese nur noch mit AlgerierInnen/MarokkanerInnen 

vergleichbar, bei denen ebenfalls rund 30% aller Anzeigen auf VerstºÇe gegen das SMG 

zur¿ckgehen. Dar¿ber hinaus werden AfghanInnen im Vergleich in etwas hºherem AusmaÇ 

wegen Sexualdelikten belangt, die bei RussInnen so gut wie keine Rolle spielen. 

Unabhªngig von der Staatszugehºrigkeit sind die Anteile an Drogendelikten bei j¿ngeren 

DelinquentInnen (14 ï 17 Jahre; 18 - 29 Jahre) viel hºher, sehr ausgeprªgt bei AfghanInnen 

und AlgerierInnen/MarokkanerInnen. Dar¿ber hinaus sind in diesen beiden 

Staatsb¿rgerschaftsgruppen Drogendelikte auch unter Erwachsenen vergleichsweise hªufig. 

3.4.1. Sexualdelikte 

Im Berichtsjahr 2018 wurden ºsterreichweit insgesamt rund 5.000 Anzeigen wegen VerstºÇen 

gegen die sexuelle Integritªt und Selbstbestimmung eingebracht. Davon wurden etwa 3.300 

mutmaÇlich von ºsterreichischen und 1.700 von auslªndischen Staatsb¿rgerInnen begangen. 

Von den 1.700 entfielen 250 oder rund 15% auf AfghanInnen. 

Der f¿r diese Deliktgruppe ermittelte Belastungsindex ergibt f¿r AfghanInnen im Jahr 2018 

eine - bemessen an ihrem Anteil an der Wohnbevºlkerung - 7 Mal so hohe Belastung an 

Sexualdelikten. Erwachsene aber auch die Altersgruppe der 18- bis 20-Jªhrigen sind dabei 

besonders exponiert. Generell sind alle Altersgruppen durch starke Schwankungen im 

Zeitverlauf charakterisiert. Als eine Ursache daf¿r lassen sich international koordinierte IT-

basierte Fahndungsmethoden identifizieren, woraus hºhere Aufklªrungsquoten resultieren. 

Die Vergleichsgruppe der RussInnen zeigt sich hinsichtlich Sexualdelikten dagegen nicht 

belastet. 

Im Rahmen aller Sexualdelikte stellen in allen Vergleichsgruppen ĂBelªstigung/ºffentliche 

geschlechtliche Handlungenñ, ĂPornografische Darstellung Minderjªhrigerñ und 

ĂVergewaltigungñ die hªufigsten Delikte dar, insbesondere bei Nicht-¥sterreicherInnen und 

darunter bei AfghanInnen. Das Delikt ĂMissbrauch Minderjªhrigerñ ist dar¿ber hinaus bei 

inlªndischen Tatverdªchtigen stªrker reprªsentiert. 
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3.4.2. Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz (SMG) 

Im Vergleich zu Sexualdelikten gelangen VerstºÇe gegen das SMG ungleich ºfter zur Anzeige. 

Im Jahr 2018 waren ºsterreichweit etwa 37.000 Fªlle zu verzeichnen, darunter 24.000 

ºsterreichische und 13.000 auslªndische Tatverdªchtige, davon rund 2.200 (13%) 

AfghanInnen. In der Regel ist das Delikt Ä 27 SMG, der unerlaubte Umgang mit Suchtmitteln 

im Sinne des Gesetzes betroffen. 

Der Belastungsindex zeigt, dass erwachsene AfghanInnen im besonderen MaÇe mit 

Drogendelikten belastet sind, und zwar 9 Mal so stark als es ihrem Anteil an der erwachsenen 

Gesamtbevºlkerung entspricht. (¥sterreicherInnen: Belastungszahl = 0,8; Nicht-

¥sterreicherInnen: Belastungszahl = 1,3.) Stark belastet (Belastungszahl = 5) sind aber auch 

strafunm¿ndige Jugendliche bis 14 Jahre. Die SMG-Belastung der afghanischen 

Wohnbevºlkerung in ¥sterreich steigt seit 2010 grundsªtzlich aber in allen Altersgruppen. 

Einzelne jªhrliche Ausschlªge lassen polizeiliche Schwerpunktsetzungen erkennen, VerstºÇe 

gegen das SMG sind sogenannte Kontrolldelikte, werden in der Regel also im Kontext 

polizeilicher Kontrollen festgestellt. 

Die russische Wohnbevºlkerung ist hingegen insgesamt nicht stªrker mit Anzeigen aufgrund 

von VerstºÇen gegen das SMG belastet als die nicht-ºsterreichische Wohnbevºlkerung, 

alleine erwachsene RussInnen weichen etwas davon ab, die Belastungszahl bewegt sich seit 

2010 um den Wert 3. 

3.5. Kriminalitªtsbelastung ï Indikatoren auf Basis des KPA 

Auf der Grundlage der Jahrgangszugangskohorten des KPA kºnnen zwei Indikatoren der 

Kriminalitªtsbelastung etabliert werden. Der Indikator ĂBelastungsintensitªtñ misst die 

Belastung der Wohnbevºlkerung als Anteil aller KPA-Neuzugªnge auf Personenebene 

(Kohorten) eines Jahres an der jeweiligen Wohnbevºlkerung. Der Indikator ĂFolgedelinquenzñ 

setzt hingegen auf Ebene der EinzeltªterInnen an und misst allfªllige weitere kriminelle 

Aktivitªten (KPA-Registrierungen) binnen dreier Jahre. Nachdem der KPA-Datensatz dieser 

Studie bis 2018 reicht, stellt die Zugangskohorte des Jahres 2015 die letzte in der Zeitreihe 

der Indikatoren dar.  

Im Ergebnis gegliedert nach Staatsb¿rgerschaft und Alter zeigt sich, dass der jªhrliche Zugang 

von ºsterreichischen Staatsb¿rgerInnen in den KPA deutlich weniger als 1% der 

entsprechenden Wohnbevºlkerung reprªsentiert. Die Folgedelinquenz j¿ngerer 

ºsterreichsicher Kohorten binnen dreier Jahre nach KPA-Erstregistrierung weist einen 

Wert < 1 auf. Hingegen ist die Folgedelinquenz ªlterer Kohorten mit 1,5 bis 2,5 hºher. Hierbei 

handelt sich um Straffªllige, deren Kriminalitªt sich offenkundig schon verstetigt hat.  
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Im Vergleich zu InlªnderInnen ist die Belastungsintensitªt der auslªndischen 

Wohnbevºlkerung mit rund 2% doppelt so hoch und die Folgedelinquenz auslªndischer 

StraftªterInnen liegt bei einem Wert von 1. Die Belastung von AfghanInnen ist in Bezug auf 

die Wohnbevºlkerung markant hºher: KPA-Zugªnge machen 4% bis 5% der 

Wohnbevºlkerung aus. Die Belastung spiegelt sich in jener auf Einzeltªterebene aber nicht 

ganz wider, die durchschnittliche Folgedelinquenz liegt 2015 bei einem Wert von 1. Daraus 

lªsst sich schlieÇen, dass afghanische Fl¿chtlinge ab 2014 viel hªufiger angezeigt wurden, 

ohne dass auf Einzeltªterebene auch ein hºheres Kriminalitªts(folge)risiko bestanden hªtte. 

Auch sind ªltere afghanische Zugangskohorten (vor 2014) im Gegensatz etwa zu russischen 

von keiner ¿berdurchschnittlichen Folgedelinquenz gekennzeichnet. Das mag damit zu tun 

haben, dass erst ab 2014 kriminalitªtsaktivere Populationen in ¥sterreich prªsent werden. 

Die Belastung der russischen Wohnbevºlkerung und russischer EinzeltªterInnen 

unterscheidet sich grundsªtzlich kaum vom nicht-ºsterreichischen Durchschnitt. Allerdings ist 

die Folgedelinquenz ªlterer russischer Kohorten mit einem Wert um 3 deutlich stªrker 

ausgeprªgt, davon betroffen sind vor allem erwachsene Straffªllige. 

Korrelationen von Delikten und Staatszugehºrigkeit 

Um allfªllige statistische Zusammenhªnge von Deliktgruppen bzw. einigen Einzeldelikten und 

dem Merkmal der Staatsb¿rgerschaft zu identifizieren, konnten auf der Grundlage des KPA, 

wo Personen und Fªlle im Unterschied zur PKS eindeutig unterscheidbar sind, 

Korrelationsanalysen durchgef¿hrt werden. Die Auswahl der Deliktgruppen bzw. Einzeldelikte 

wurde dabei nach MaÇgabe der Hªufungen in den deskriptiven Auswertungen und der 

expliziten Fragestellungen der Studie nach Belastungen in den Bereichen von Sexual- und 

Drogendelikten vorgenommen. Dazu mussten hinreichend viele Fallzahlen gegeben sein, 

wodurch eine Auswertung meist nur auf Ebene von Deliktgruppen vorgenommen werden 

konnte. 

Delikte gegen ĂLeib und Lebenñ stehen insgesamt in keinem Zusammenhang mit dem 

Kriterium der Staatsb¿rgerschaft, diese werden also da wie dort zu gleich hohen oder 

niedrigen Anteilen ver¿bt. Innerhalb dieser Deliktgruppe weist allerdings der ĂRaufhandelñ 

(Ä 91 StGB) tendenziell solche Zusammenhªnge auf. Bei den gewªhlten 

Zuwanderungspopulationen dieser Studie ist im Zeitverlauf ein auf niedrigem Niveau 

wachsender Zusammenhang vor allem bei russischen Tatverdªchtigen erkennbar.  

Auch die Gruppe der Vermºgensdelikte zeigt keine signifikanten Zusammenhªnge nach dem 

Merkmal der Staatsb¿rgerschaft. Allerdings ist ein solcher auf Ebene der Einzeldelikte beim 

ĂRaubñ (ÄÄ 142, 143 StGB) in Kombination mit einer russischen Staatszughºrigkeit 

nachweisbar, allerdings wiederum auf einem niedrigen Signifikanzniveau. 
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VerstºÇe gegen das Suchmittelgesetz, also in aller Regel gegen Ä 27 SMG, stehen - in Wien 

- in einem merklichen und steigenden Zusammenhang mit einer nicht-ºsterreichischen 

Staatsb¿rgerschaft. Und dabei auch im Ansatz mit jener einer afghanischen. Dabei spielen 

regionale Unterschiede eine groÇe Rolle. So besteht in Tirol der stªrkste gemessene 

Zusammenhang von VerstºÇen gegen Ä 27 SMG und dem Merkmal einer marokkanischen 

Staatsb¿rgerschaft der Tatverdªchtigen. In der Steiermark trifft das auf AfghanInnen zu, wobei 

dort der Zusammenhang statistisch zum einen weniger ausgeprªgt ist und zudem im Zeitraum 

ab 2012 tendenziell fªllt. 

Im Kontext von Sexualdelikten zeigen sich dagegen keinerlei statistische Zusammenhªnge 

mit einer bestimmten Staatsb¿rgerschaft. Das bedeutet, dass Sexualdelikte von einer Gruppe 

weder besonders hªufig noch besonders selten ver¿bt werden. Hier gilt es auch die sehr 

niedrigen Fallzahlen an Tatverdªchtigen in Relation zur GrºÇe der jeweiligen 

Wohnbevºlkerung zu ber¿cksichtigen. 

3.6. Demografische Merkmale von Tatverdªchtigen - KPA 

3.6.1. Sexualdelikte  

Delikte gegen die sexuelle Integritªt und Selbstbestimmung haben, wie gezeigt, einen 

verhªltnismªÇig kleinen Anteil an allen Delikten. Im Berichtsjahr 2018 wurden im 

Bundesgebiet insgesamt, strafunm¿ndige und strafm¿ndige Personen, rund 3.600 Anzeigen 

gegen ¥sterreicherInnen und rund 2.000 gegen Personen mit einer anderen 

Staatsb¿rgerschaft eingebracht, darunter 280 gegen AfghanInnen, 29 gegen RussInnen und 

26 gegen AlgerierInnen/MarokkanerInnen. Die Verteilung dieser Delikte nach 

Staatsb¿rgerschaft auf Bundeslªnder entspricht weitestgehend dem Anteil der jeweiligen 

Wohnbevºlkerung. F¿r die Zuwanderungspopulationen kommt Wien daher auch 

diesbez¿glich der grºÇte Anteil zu. 

Unter den Sexualdelikten sind es Ä 208 Vergewaltigung, Ä 207a Pornografische Darstellung 

Minderjªhriger sowie Ä 218 Sexuelle Belªstigung und ºffentliche geschlechtliche Handlungen, 

die die grºÇte quantitative Bedeutung am Gesamtaufkommen haben. (Bei ºsterreichischen 

mutmaÇlichen SexualstraftªterInnen kommt auch noch Ä 206 Missbrauch von Unm¿ndigen 

als hªufiges Delikt hinzu.) Im Vergleich von ¥sterreicherInnen und Nicht-¥sterreicherInnen ist 

die Varianz der Anteile dieser Delikte nicht sehr hoch.  

Unter afghanischen Tatverdªchtigen im Bereich der Sexualdelikte ist die Konzentration auf die 

drei dominierenden Delikte besonders ausgeprªgt, wobei mit den mengenmªÇig groÇen 

Zugangskohorten ab 2015 der Anteil an ĂVergewaltigungñ kontinuierlich ab-, und jener an 

ĂPornografische Darstellung Minderjªhrigerñ umgekehrt sukzessive zunimmt. 
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Die Altersverteilung bei Sexualdelikten offenbart nach dem Kriterium der Staatsb¿rgerschaft 

doch wesentliche Unterschiede. Prinzipiell dominieren sowohl unter ºsterreichischen als auch 

nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen mit einem Anteil von rund 80% Erwachsene. (10% 

Junge Erwachsene, 10% Jugendliche) Allerdings nicht bei AfghanInnen, dort liegt der Anteil 

Erwachsener nur bei rund 60%, daf¿r sind Junge Erwachsene mit etwa 20% fast doppelt so 

stark vertreten. Unter den wenigen russischen Tatverdªchtigen finden sich 

¿berdurchschnittlich viele Jugendliche. 

Im Verhªltnis von Erst- zu MehrfachtªterInnen bei Sexualdelikten unterscheiden sich die 

Vergleichsgruppen kaum, zu rund 70% werden Delikte zum ersten Mal begangen.  

Sexualdelikte - Ä 201 Vergewaltigung 

¥sterreichweit wurden im Jahr 2018 438 Fªlle von Vergewaltigung mit ºsterreichischer, 376 

mit nicht-ºsterreichsicher, 61 mit afghanischer, 5 mit russischer und 6 mit 

algerischer/marokkanischer Beteiligung polizeilich zur Anzeige gebracht. Dahinter stecken 

399 (¥), 342 (N-¥), 56 (A), 4 (RF) bzw. 5 (A/M) einzelne Personen. 

Die Altersverteilung des Delikts ĂVergewaltigungñ nach Staatsb¿rgerschaft ergibt f¿r In- und 

AuslªnderInnen ein ªhnliches Muster, es stehen vor allem Erwachsene (80%) unter 

Tatverdacht, wobei bei AuslªnderInnen der Anteil Junger Erwachsener etwas hºher ist. Die 

Beteiligung j¿ngerer Strafm¿ndiger ist unter afghanischen Tatverdªchtigen besonders 

ausgeprªgt, dort liegt der Anteil Erwachsener, denen eine Vergewaltigung zur Last gelegt wird, 

nur bei 50%. 

Beim Delikt der Vergewaltigung ist das Verhªltnis von Erst- und WiederholungstªterInnen in 

den Gruppen der In- und AuslªnderInnen ausgewogener. ¦ber einen lªngeren Zeitraum hin 

betrachtet, liegt es bei 50:50. Anders verhªlt es sich in der historisch jungen Gruppe 

afghanischer Tatverdªchtiger, in der der Anteil der ErsttªterInnen noch ¿berwiegt. 

Sexualdelikte - Ä 207a - Pornografische Darstellung Minderjªhriger 

Auf Grundlage von Ä 207a StGB, ĂPornografische Darstellung Minderjªhrigerñ wurden 2018 

im gesamten Bundesgebiet 668 Anzeigen gegen ºsterreichische, 398 gegen nicht-

ºsterreichische, 65 gegen afghanische und 4 gegen russische Staatsangehºrige eingebracht. 

Werden ï geringe ï Mehrfachtªterschaften ber¿cksichtigt, so w¿rde die Anzahl der 

physischen Einzelpersonen jeweils um rund 10% darunter liegen, dabei sind zu 80% 

(mªnnliche) Erwachsene betroffen. 

Dieses Delikt wird unabhªngig von der Staatsb¿rgerschaft erst in den Jahren 2017 und 2018 

vermehrt zur Anzeige gebracht, und das vor allem in Wien und Oberºsterreich. 

Dementsprechend liegt der Anteil an ErsttªterInnen bei 90%. Polizeiliche ExpertInnen f¿hren 
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das auf international koordinierte IT-basierte Fahndungsmethoden zur¿ck, wodurch 

VersenderInnen solcher Bilder und Videos besser ausgeforscht werden kºnnten. 

Sexualdelikte - Ä 218 Sexuelle Belªstigung und ºffentliche geschlechtliche Handlungen 

Die meisten Anzeigen im Rahmen der Sexualdelikte betreffen VerstºÇe gegen Ä 218 StGB, 

Sexuelle Belªstigung und ºffentliche geschlechtliche Handlungen. Im Jahr 2018 wurden 

deswegen im gesamten Bundesgebiet 860 Anzeigen gegen ºsterreichische, 565 gegen nicht-

ºsterreichische, 79 gegen afghanische, 7 gegen russische und 16 gegen 

algerische/marokkanische Staatsangehºrige eingebracht. Auch hier ist davon auszugehen, 

dass die Anzahl der Einzelpersonen, die hinter diesen Anzeigen steht, um rund 10% geringer 

ist.  

Zu ¿ber 80% sind an den VerstºÇen wieder Erwachsene (Mªnner) beteiligt, allerdings nicht 

bei afghanischen Beschuldigten. Hier richtete sich der Tatverdacht auch vermehrt gegen 

j¿ngere Altersgruppen, also Junge Erwachsene und vor allem auch Jugendliche. Der Anteil an 

WiederholungstªterInnen unter allen Tatverdªchtigen ist mit rund 40% vergleichsweise hoch. 

Die meisten Anzeigen gegen AfghanInnen wurden im Jahr 2016 eingebracht, und zwar sehr 

gleichmªÇig ¿ber das gesamte Bundesgebiet hin verteilt. Anders als etwa bei der 

pornografischen Darstellung Minderjªhriger, kann hier daher nicht von besonderen 

polizeilichen Ermittlungsschwerpunkten ausgegangen werden, sondern ist vielmehr eine 

Folge des Anwachsens dieser Population sowie einer erhºhten ºffentliche Sensibilitªt. Die 

Neudefinition dieses Tatbestandes mit Wirkung ab 1. Juli 2017, das populªr unter dem 

Stichwort ĂGrapschenñ firmiert, spielt dabei ebenfalls eine Rolle. 

3.6.2. Drogendelikte 

Drogendelikte, also VerstºÇe gegen das Suchtmittelgesetz (SMG), spielen im Vergleich zu 

Sexualdelikten im gesamten Kriminalitªtsaufkommen eine sehr viel stªrkere Rolle, 

insbesondere auch bei den im Rahmen dieser Studie interessierenden 

Zuwanderungspopulationen.  

¥sterreichweit erfolgen im Jahr 2018 wegen VerstºÇen gegen das SMG rund 24.000 Anzeigen 

gegen ºsterreichische, 13.000 gegen nicht-ºsterreichische, 2.200 gegen afghanische, 300 

gegen russische und 500 gegen algerische/marokkanische Staatsb¿rgerInnen. Dabei steigt 

die Zahl seit 2010 in allen Gruppen kontinuierlich an. 

Zum allergrºÇten Anteil erfolgen Anzeigen wegen Ä 27 SMG, also dem unerlaubten Umgang 

mit Suchtmitteln. Im Jahr 2018 war das bei rund 98% der afghanischen SMG-Tatverdªchtigen 

der Fall, ªhnlich auch der entsprechende Anteil unter RussInnen. 
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ÄÄ 28, 28a SMG, also der Handel im grºÇeren Stil bzw. die Vorbereitung dazu (Dealerei), 

kommt aufgrund der diskreten Tatbegehungsform in Netzwerken seltener zur Anzeige, ist also 

kein Massendelikt. AfghanInnen und RussInnen sind dabei so gut wie gar nicht involviert, 

vielmehr sind daran im Rahmen dieser Studie nicht nªher definierbare Ăandereñ auslªndische 

Staatsb¿rgerInnen aber auch ¥sterreicherInnen hªufiger beteiligt. 

Im Kontext des SMG werden einzelne TªterInnen hªufig mehrfach angezeigt. So lassen sich 

die rund 1.900 KPA-Fªlle im Bereich des SMG, die mutmaÇlich von afghanischen TªterInnen 

begangen wurden, 1.200 Einzelpersonen zuordnen. Im Schnitt der Berichtsjahre 2015 bis 

2018 werden zumindest 40% der KPA-Einzelpersonen aller Vergleichsgruppen zumindest ein 

weiteres Mal wegen eines Drogendelikts zur Anzeige gebracht. Unter russischen 

Tatverdªchtigen liegt der Anteil von Mehrfachanzeigen gegen Einzelpersonen sogar bei 

rund 70%. 

Was den Tatort von Drogendelikten betrifft, so entfallen in der Gruppe afghanischer 

Tatverdªchtiger rund 50% aller SMG-Delikte auf den Raum Wien. Dar¿ber hinaus haben aber 

auch noch Bundeslªnder mit grºÇeren Ballungsgebieten namhafte Anteile, so Oberºsterreich 

mit Linz und Steiermark mit Graz und auch Salzburg. Die entsprechende Verteilung bei 

russischen SMG-Tatverdªchtigen unterscheidet sich grundsªtzlich nicht, allerdings kommt 

Wien eine noch hºhere Dominanz zu. Anders stellt sich das in der Gruppe der 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen dar. Hier bilden der Raum Wien und Tirol gewissermaÇen die 

Hotspots. 

Hinsichtlich der Altersverteilung gibt es unter den Staatsb¿rgerschaftsgruppen Unterschiede. 

Wªhrend von SMG-Delikten im Durchschnitt in der Hauptsache Erwachsene (60%) betroffen 

sind, sind unter afghanischen Tatverdªchtigen alle strafm¿ndigen Altersgruppen mit jeweils 

rund einem Drittel gleich reprªsentiert, also auch Jugendliche und Junge Erwachsene. 

In der Altersverteilung spiegelt sich die Dominanz von Ä 27 SMG wider. Suchtgifthandel im 

grºÇeren Stil (ÄÄ 28, 28a SMG) wird auch bei den Zuwanderungsgruppen vornehmlich von 

Erwachsenen betrieben. 
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4. Demografische Kennzahlen 

4.1. Entwicklung der Population nach Staatszugehºrigkeit 

Im Beobachtungszeitraum 2005 bis 2018 entwickelte sich die Anzahl der in ¥sterreich 

aufhªltigen afghanischen Staatsb¿rgerInnen von rund 3.000 auf ¿ber 45.000. Dabei ist ab 

dem Jahr 2007 ein kontinuierlicher Anstieg auf rund 15.000 Personen im Jahr 2015 zu 

verzeichnen. Von 2015 auf 2016 kam es im Zuge des intensivierten Zuzugs in Folge 

fluchtbedingter Migration zu einem Anwachsen dieser Gruppe um mehr als das Doppelte 

(rund 35.000) und im Folgejahr (2017) nochmals um etwa 10.000 auf mehr als 45.000 

Personen. Im Vergleich dazu vollzog sich der Zuzug der Vergleichsgruppen russischer bzw. 

algerischer und marokkanischer Staatsangehºriger im Beobachtungszeitraum viel 

gleichfºrmiger. (Abbildung 1)  

Die im Rahmen dieser Studie relevante Gruppe der Strafm¿ndigen, also der zumindest 14-

Jªhrigen, umfasste 2018 rund 25.000 mªnnliche und 10.000 weibliche AfghanInnen. Im 

Vergleich dazu waren im selben Jahr rund 10.000 mªnnliche und 15.000 weibliche 

strafm¿ndige RussInnen in ¥sterreich aufhªltig. Zwischen beiden Gruppen besteht also eine 

starke Disparitªt in Bezug auf das Geschlecht. Wªhrend bei AfghanInnen Mªnner sehr stark 

¿berwiegen, ist bei RussInnen der Anteil von Frauen um einiges hºher. 

Abbildung 1: Staatsangehºrige Afghanistan, Russische Fºderation (RF), 

Algerien/Marokko in ¥sterreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Bevºlkerung zu Jahresbeginn ab 2002. 
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4.2. Anteil strafm¿ndiger Personen nach Geschlecht und Alter 

Zur Beurteilung der Kriminalitªtsbelastung einzelner Bevºlkerungsgruppen ist der Anteil 

Strafm¿ndiger, also Personen, die das 14. Lebensjahr erreicht haben, an der 

Wohnbevºlkerung relevant. Die nachfolgende Abbildung unterscheidet nach Personen mit 

ºsterreichischer, nicht-ºsterreichischer, afghanischer und algerisch/marokkanischer 

Staatsb¿rgerschaft; dabei wird jeweils nach Geschlecht und Altersgruppe differenziert. 

(Abbildung 2) 

Die einzelnen Blºcke reprªsentieren den Beobachtungszeitraum 2005 bis 2018. 

Entsprechend der demografischen Normalverteilung innerhalb einer sesshaften westlichen 

Gesellschaft zeichnet sich die Gruppe ºsterreichischer Staatsangehºriger durch hohe Anteile 

(rund 80 %, Summe von Mªnnern und Frauen) strafm¿ndiger Personen im Erwachsenenalter 

aus, also jene, die das 21. Lebensjahr erreicht haben. Strafm¿ndige Jugendliche (14 bis 17 

Jahre) und Junge Erwachsene (18 bis 20 Jahre) reprªsentieren geschlechter¿bergreifend 

zusammen rund 10 %. In der Gruppe der in ¥sterreich ansªssigen Bevºlkerung ohne 

ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft (N-¥) sind die entsprechenden Anteile von Strafm¿ndigen 

annªhernd gleich groÇ. (Abbildung 2) Allerdings zeichnen sich Unterschiede in Bezug auf den 

Anteil an Unm¿ndigen, also Kindern und Jugendlichen bis 13 Jahre ab. In den 

Bevºlkerungsteilen, die (noch) keine ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft aufweisen, ist dieser 

Anteil hºher.  

Die Gruppe aller Nicht-¥sterreicherInnen ist hinsichtlich der Ursachen und Motive der 

Zuwanderung sehr heterogen. Es gilt etwa zu unterscheiden zwischen jenen, die aus Gr¿nden 

der Ausbildung oder der Erwerbsarbeit (vor¿bergehend) in ¥sterreich leben, (z. B. 

Studierende aus Deutschland oder anderen EU-Staaten, ĂGastarbeiterInnenñ) oder jenen, die 

aus Gr¿nden politischer Verfolgung oder sozioºkonomischer Perspektivlosigkeit in ¥sterreich 

eingewandert sind, um etwa Asyl zu beantragen. Die Herausforderung einer Migration wird in 

der Regel von Personengruppen im berufsfªhigen Alter mit erhºhter Fertilitªt angenommen. 

Kinder machen Flucht/Auswanderung oft schon mit oder werden nach der Ankunft im 

Einwanderungs- bzw. Aufenthaltsland geboren. Dementsprechend sind die Anteile der unter 

14-Jªhrigen bei Nicht-¥sterreicherInnen hºher. Das ist bei AfghanInnen und RussInnen 

besonders augenfªllig.  

In der Gruppe der AfghanInnen stechen dar¿ber hinaus auch die hºheren Anteile an 

mªnnlichen Jugendlichen bis 14 Jahre sowie an Jungen Erwachsenen (18 bis 20 Jahre) 

hervor. Dabei bildet sich eine besondere Entwicklung im Rahmen der j¿ngeren 

Migrationswellen ab, nªmlich jene des Zuzugs sogenannter Ăunbegleiteter minderjªhriger 

Fl¿chtlingeñ, also von Personen, die ohne ihre Erziehungsberechtigten migrieren. Die Anteile 

an j¿ngeren Personengruppen nehmen mit r¿cklªufigen Zuzugsquoten und der Dauer des 

Aufenthaltes Ănat¿rlichñ ab - als Folge der Alterung der Population. Solche Altersverteilungen 

und Entwicklungstendenzen weisen insbesondere nicht-ºsterreichische 
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Bevºlkerungsgruppen mit hoher fluchtbedingter Wanderungsdynamik auf, wie eben ab 2015 

afghanische Staatsb¿rgerInnen.  

Im Rahmen der Fragestellung der vorliegenden Studie, die Kriminalitªtsrisiken von 

Zuwanderungspopulationen zu vergleichen, ist festzuhalten, dass die Anteile jener 

mªnnlichen Altersgruppen, die unabhªngig von der Herkunft per se ein hºheres 

Kriminalitªtsrisiko aufweisen, konkret Jugendliche (14 bis 17 Jahre) und Junge Erwachsene 

(18 bis 20 Jahre), unter allen in ¥sterreich aufhªltigen afghanischen Staatsb¿rgerInnen 

deutlich grºÇer sind als in den angef¿hrten Vergleichsgruppen. (Abbildung 2) Schon 

deswegen sind hºhere Belastungsquoten zu erwarten. 

Abbildung 2: Entwicklung Anteile Strafm¿ndiger an Gesamtbevºlkerung nach 

Staatszugehºrigkeit, Alter und Geschlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Bevºlkerung zu Jahresbeginn ab 2002. 
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4.3. Schulbesuch und Bildungsabschl¿sse 

Zur Bestimmung der Schulbildungsniveaus der Untersuchungsgruppen wird zunªchst die 

Schulstatistik herangezogen. Dabei werden Informationen zum Schulbesuch auf die in Frage 

kommenden Altersgruppen bezogen. Unter Zugrundelegung ¿blicher Bildungswege bzw. 

Schulkarrieren im Anschluss an die obligatorische Volksschule kºnnen Aussagen ¿ber die 

Bildungsverlªufe von Altersgruppen, die sich im Rahmen der Pflichtschule oder einer 

weiterf¿hrenden Schule noch im Schulausbildungssystem befinden, getroffen werden. Das 

erreichte Bildungsniveau der Erwerbsbevºlkerung ist Gegenstand des nachfolgenden 

Kapitels. 

4.3.1. Schulbesuchsquote 

Die Schulbesuchsquote gibt Auskunft dar¿ber, ob schulpflichtige Kinder tatsªchlich 

unterrichtet werden. GesetzmªÇig m¿ssen in ¥sterreich aufhªltige schulpflichtige Kinder 

spªtestens nach einer Aufenthaltsdauer von einem Semester einen Schulbesuch aufnehmen. 

Die Quote ist aber auch ein Indikator daf¿r, ob nach der Absolvierung der 9-jªhrigen 

Schulpflicht eine weiterf¿hrende Schulbildung, dazu zªhlt auch der Besuch einer 

Berufsschule, erfolgt. Abbildung 3 stellt diesbez¿glich die Vergleichsgruppen einander 

gegen¿ber. Personen im Alter von 6 bis 19 Jahren mit ºsterreichsicher Staatszugehºrigkeit 

besuchen zum Stichtag 1. September des jeweiligen Beobachtungsjahres im Zeitraum 2010 

bis 2017 zu mehr als 80 % eine Schule, bei Nicht-¥sterreicherInnen betrªgt diese Quote etwas 

weniger als 80 %. Dabei gibt es in Bezug auf das Geschlecht keine nennenswerten 

Unterschiede (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 7) In der Gruppe afghanischer 

Staatsb¿rgerInnen ist die Quote zum einen deutlich geringer und dar¿ber hinaus sinkt diese 

im Beobachtungszeitraum aufgrund der Wanderungsdynamik kontinuierlich von rund 70 % auf 

50 %, wobei es hier eine betrªchtliche geschlechtsspezifische Disparitªt gibt. Wªhrend unter 

afghanischen Mªdchen im Schnitt rund 90 % Sch¿lerinnen sind, liegt der Anteil an Sch¿lern 

bei afghanischen Burschen bei durchschnittlich nur 50 %. Eine solche geschlechtsspezifische 

Disparitªt gibt es in den Vergleichsgruppen, etwa bei russischen Jugendlichen, nicht. Es ist 

also festzuhalten, dass vor allem mªnnliche afghanische Kinder und Jugendliche erst mit 

Zeitverzºgerung in die Pflichtschule kommen und nach Abschluss derselben seltener eine 

weiterf¿hrende Schulausbildung absolvieren. Im Vergleich dazu lag die Schulbesuchsquote 

von russischen Staatsb¿rgerInnen schon von Beginn des Zeitraums 2010 bis 2017 an bei ¿ber 

70 % und erreichte am Ende das Niveau von Kindern und Jugendlichen mit ºsterreichischer 

Staatsb¿rgerschaft. 

Mit dem Aufenthalt in ¥sterreich setzt da wie dort ein Auf- bzw. Nachholen schulischer 

Ausbildung ein. Dieses vollzieht sich umso schneller, desto j¿nger die Kinder sind. Wenn es 

sich bereits um Jugendliche am Ende des Pflichtschulalters handelt, fªllt die Aufnahme einer 

Bildungskarriere sehr viel schwerer, das zeigen einschlªgige Studien sehr deutlich.   
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In den Unterschieden der Bildungsbeteiligung zwischen den Zuwanderungspopulationen 

spiegelt sich also einerseits der Unterschied von historisch ªlteren gegen¿ber historisch 

j¿ngeren Zuwanderungsgruppen und somit der erreichte Grad der Integration wider. 

Andererseits zeigt sich anhand der Anteile der besuchten Schultypen auch, dass diese eine 

unterschiedliche Altersstruktur aufweisen, so sind unbegleitete Minderjªhrige unter 

afghanischen ZuwanderInnen ¿berreprªsentiert und damit auch der Anteil von 

HS/NMS/Polytechnikum. 

Abbildung 3: Anteile Sch¿lerInnen an Bevºlkerung, Alter: 6-19 Jahre (Stichtag 1.9.) 

nach Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 

4.3.2. Besuchter Schultyp 

Wªhrend es im vorhergehenden Kapitel um die allgemeine Schulbesuchsquote ging, gilt es 

nun diejenigen, die sich in einer Schule befinden, Schultypen zuzuordnen. (Abbildung 4) Dabei 

zeigt sich, dass eine ºsterreichische Staatszugehºrigkeit mit den geringsten Anteilen des 

Besuchs einer Hauptschule (HS) bzw. einer Neuen Mittelschule (NMS) oder dem 

Polytechnikum (Poly) (zwischen 2010 und 2017 zusammen rund 20 %) aber mit hohen 

Anteilen an AHS-Oberstufe und BHS (zwischen 2010 und 2017 zusammen rund 20 %) 

einhergeht.  

Bei Jugendlichen mit nicht-ºsterreichischer Staatszugehºrigkeit stieg aufgrund der 

Zuwanderungsdynamik der Anteil an Volkssch¿lerInnen kontinuierlich, wªhrend der Anteil von 
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HS/NMS/Poly im Zeitraum 2010 bis 2017 von rund 30 % auf 25 % sank. Diese Entwicklung 

ist unter afghanischen Staatsangehºrigen besonders ausgeprªgt. 

Auf der Ebene der Volksschule lªsst sich ein zusªtzlicher Parameter zur Bestimmung des 

sprachlichen Ausgangslevels der Sch¿lerInnen heranziehen. Das ist die Klassifizierung der 

Sch¿lerInnen nach ĂOrdentlichkeitñ oder ĂAuÇerordentlichtkeit ï a.o.ñ GemªÇ Ä 4 SchUG sind 

schulpflichtige Kinder dann als auÇerordentliche Sch¿lerInnen aufzunehmen, wenn die 

Kenntnis der Unterrichtssprache mangelhaft ist, sodass ein Folgen des Unterrichts nicht 

mºglich wªre. Dieser Status kann bis hºchstens zwei Jahre erhalten bleiben und bedeutet, 

dass betroffene Sch¿lerInnen in dieser Zeit zusªtzlichen Sprachunterricht in Deutsch erhalten, 

und dass in dieser Zeit keine Leistungsbeurteilung erfolgt, um den Verlust eines 

Unterrichtsjahres mºglichst zu verhindern. Das bedeutet, dass aus dem Anteil an 

auÇerordentlichen Sch¿lerInnen einer Gruppe auf deren generelle Sprachkompetenz 

geschlossen werden kann. Laut Erhebungen des ¥sterreichischen Integrationsfonds 

(Integrationsmonitoring) f¿r das Schuljahr 2016/17 betrug unter afghanischen 

Pflichtsch¿lerInnen der Anteil an auÇerordentlich aufgenommenen 53%:2 Die Mehrheit hatte 

also mangelhafte bis keine Sprachkenntnisse in Deutsch. ¦ber alle Pflichtsch¿lerInnen 

hinweg gesehen betrug dieser Anteil 4,1%, bei russischen Pflichtsch¿lerInnen 14%. Das 

deutet auf sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen unter Kindern mit nicht-

ºsterreichischer Herkunft hin. Bei j¿ngeren Zuwanderungspopulationen sind die 

Sprachkenntnisse in Deutsch offenkundig deutlich schlechter, so lag der a.o.-Anteil unter 

syrischen Sch¿lerInnen bei 74%, jener von irakischen Sch¿lerInnen bei 66%. Auch diese 

MaÇzahl verrªt den Integrationsfortschritt im Rahmen des schulischen Bildungssystems. 

Auf der Sekundarstufe I spielen f¿r die Gruppe afghanischer Sch¿lerInnen HS/NMS/Poly und 

auch die Lehre (Berufsschule) eine grºÇere Rolle. Das hat mit den viel hºheren Anteilen der 

Altersgruppen der mªnnlichen 14- bis 19-Jªhrigen zu tun. (vgl. 4Abbildung 6 und Abbildung 

8) Afghanische mªnnliche Jugendliche beginnen nach der Pflichtschule im Vergleich zu ihren 

afghanischen Alterskolleginnen viel ºfter eine Lehre und besuchen seltener eine AHS. 

Nachdem weibliche afghanische Jugendliche im Alter zwischen 5 und 19 Jahren aber weder 

vermehrt eine Lehre absolvieren noch eine AHS besuchen, sondern sich stattdessen zu ¿ber 

70 % in der Volksschule oder HS/NMS/Poly finden, ist anzunehmen, dass afghanische 

Mªdchen hªufig nur die Pflichtschule absolvieren und danach keine weitere schulische oder 

berufliche Ausbildung fortsetzen. 

Im Vergleich zu den AfghanInnen ist bei russischen Staatsb¿rgerInnen das 

Geschlechterverhªltnis dieser Altersgruppe annªhrend ausgewogen. Durch die hºhere 

Bildungsaffinitªt weiblicher Jugendlicher und lªngere Aufenthaltsdauern werden im 

zunehmenden AusmaÇ hºhere Schulen, also etwa Gymnasien, besucht. Sich abflachende 

Zuwanderungszahlen und die Verªnderung der Alterszusammensetzung innerhalb der 

                                                      
2 BMEIA, Integrationsbericht 2018, Wien, 2018, S. 34 f. 
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russischen Zuwanderungspopulation bewirken, dass der Anteil an Volkssch¿lerInnen ab 2013 

sukzessive sinkt. Und zwar auf ein Niveau, welches jenem der Bevºlkerung mit 

ºsterreichischer Staatsb¿rgerschaft entspricht bzw. jenem der Gesamtheit - lªngerfristig - 

ansªssiger Nicht-¥sterreicherInnen. Dahinter steckt eine allmªhliche Normalisierung der 

Altersstruktur infolge der Alterung der Zuwanderungspopulation und der Fertilitªt von 

Personen im mittleren Erwachsenenalter.  

Abbildung 4: Schulbesuch der 5- bis 19-jªhrigen Bevºlkerung nach Schultyp (Gruppen) 

und Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 

  



32 ð I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð I H S 

Abbildung 5: Anteile Sch¿ler an Bevºlkerung, Alter: 6-19 Jahre (Stichtag: 1.9.) nach 

Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 

 

4Abbildung 6: Schulbesuch der 5- bis 19-jªhrigen mªnnlichen Bevºlkerung nach 

Schultyp (Gruppen) und Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 
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Abbildung 7: Anteile Sch¿lerinnen an Bevºlkerung, Alter: 6-19 Jahre (Stichtag: 1.9.) 

nach Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 

 

Abbildung 8: Schulbesuch der 5- bis 19-jªhrigen weiblichen Bevºlkerung nach Schultyp 

(Gruppen) und Staatszugehºrigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, Schulstatistik, Bevºlkerung zu Jahresbeginn. 
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4.3.3. Bildungsstatus bei Zuzug 

Zur Einschªtzung der Bildungs- und Berufschancen, zusammen die wichtigsten 

Integrationsfaktoren f¿r Zuwanderpopulationen, ist der Bildungsstatus, bemessen am 

hºchsten Bildungsabschluss, zum Zeitpunkt der Flucht nach ¥sterreich relevant. Dazu geben 

verf¿gbare Bildungsstatistiken in ¥sterreich allerdings keine Informationen f¿r die 

Vergleichsgruppen dieser Studie. Allerdings kann auf andere Erhebungen Bezug genommen 

werden, die von Forschungsinstitutionen in ¥sterreich durchgef¿hrt wurden. Unverºffentlichte 

Studien des International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) 2015 und 2016 

arbeiten dabei eine interne Heterogenitªt innerhalb der Zuwanderungsgruppen heraus.3 

Demnach waren bei der Einwanderung hºhere Bildungsabschl¿sse besonders unter 

RussInnen hªufiger, wªhrend AfghanInnen GroÇteils nur ¿ber geringe Qualifikationen 

verf¿gten. Die unterschiedlichen Bildungslevels unter den Zuwanderpopulationen werden 

auch andernorts bestªtigt. Buber-Ennser et al. kommen f¿r die entsprechende russische 

Population des Jahres 2015 zum Ergebnis, dass mehr als zwei Drittel in ihrem Land zumindest 

einen Pflichtschulabschluss erreicht haben, 47% einen auf Sekundarstufe II sowie 26% einen 

postsekundªren Abschluss.4 In Bezug auf AfghanInnen ermittelt diese Studie zwar nur einen 

Anteil an Abschl¿ssen auf Sekundarstufe II von 10%, allerdings wªren die Bildungsabschl¿sse 

dieser Gruppe im Vergleich (Grundlage Zensusdaten Afghanistan) mit der Bevºlkerung 

Afghanistans dennoch ¿berdurchschnittlich hoch gewesen. Das bedeutet, dass auch bei den 

2015 nach ¥sterreich gekommenen AfghanInnen eine positive Selektion nach Bildung 

stattgefunden hat. Diese Selektion nimmt allerdings mit j¿ngeren Zuzugskohorten tendenziell 

ab. Dieser Befund wurde schon im Rahmen der IHS-Studie zur Delinquenz von 

TschetschenInnen in ¥sterreich gemacht. Das hat seine Ursachen in dem Umstand, dass 

zunªchst vermºgendere und gebildetere Bevºlkerungsgruppen fl¿chten und weniger 

privilegierte Gruppen das Land entweder gar nicht verlassen oder aber nur in die jeweiligen 

Nachbarlªnder migrieren. Dazu kommt, was schon an den Zugangskohorten der 

TschetschenInnen exemplifiziert wurde, dass anhaltende Krisen und Konflikte in den 

Herkunftslªndern zu sinkenden Schulabschlussquoten f¿hren, da das lokale Bildungssystem 

mitunter gªnzlich kollabiert.5 Und das gilt insbesondere auch f¿r Afghanistan, wo die Konflikte 

bis in die 1980er Jahre zur¿ckgehen. Daher vermag das niedrige Bildungsniveau nicht weiter 

zu verwundern, wobei offenkundig dennoch besserqualifizierte Gruppen die Flucht nach 

Europa antreten. 

 

                                                      
3 ICMPD, Erhebung der schulischen und beruflichen Qualifikation von AsylwerberInnen in ¥sterreich (EQUAS). 

Bericht des ICMPD zum Pilotprojekt durchgef¿hrt im Auftrag des Bundesministeriums f¿r Inneres, 2015, 

unverºffentlicht, zit. in: ICMPD 2017, S. 11. 

ICMPD, Erhebung zu den schulischen und beruflichen Qualifikationen von AsylwerberInnen in ¥sterreich und zu den 

Motiven f¿r die Asylziellandwahl (EQUAS ï PLUS), 2016, unverºffentlicht, zit. in: ICMPD 2017, S. 11. 
4 Siehe Buber-Ennser et al., Human Capital, Values, and Attitudes of Persons Seeking Refuge in Austria in 2015, in: 

PLoS ONE 11(9), 2016, zit. in: ICMPD, 2017, S. 34. 
5 Siehe dazu auch: Al Hessan Mohammed et.al, Understanding the Syrian educational system in a context of crisis. 

Vienna Institute of Demography Working Papers, 2016, zit. in: ICMPD, 2017, S. 34. 
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4.4. Erwerbsstatus 

Die Vergleichsgruppen sollen nun nach dem Kriterium des Erwerbsstatus gemªÇ ILO-

Konzept6 verglichen werden. Nachdem Statistik Austria das Kriterium der Staatsb¿rgerschaft 

nicht auf Einzelstaatsebene ausgibt, konnten auf Basis der Arbeitskrªfteerhebung des 

Mikrozensus (MZ) nur die Gruppe aller ¥sterreicherInnen und jene aller Nicht-

¥sterreicherInnen ausgewertet werden. F¿r den Erwerbsstatus der 

Zuwanderungspopulationen mit afghanischer und russischer Staatsb¿rgerschaft konnte ein 

Datensatz von FIMAS herangezogen werden.7 Nachdem die FIMAS-Erhebung im Jahr 2017 

unter Fl¿chtlingen und subsidiªr Schutzberechtigten durchgef¿hrt wurde, konnte der Vergleich 

nur auf Basis des Jahres 2017 durchgef¿hrt werden.  

Beim Erwerbsstatus nach ILO wird die Wohnbevºlkerung unterteilt in: Nicht-Erwerbspersonen 

(Kinder, Sch¿lerInnen, Studierende, PensionistInnen oder auch AsylwerberInnen8 ohne 

Beschªftigungserlaubnis), Erwerbstªtige und Arbeitslose. Letztere bilden zusammen die 

Gruppe der Erwerbspersonen. 

Abbildung 9 beinhaltet den Erwerbsstatus f¿r ¥sterreicherInnen und Nicht-¥sterreicherInnen 

auf der Grundlage des Mikrozensus, f¿r AfghanInnen und RussInnen auf Basis der FIMAS-

Erhebung. Grundsªtzlich zeigt sich dabei ein hºherer Anteil an Nicht-Erwerbspersonen bei 

InlªnderInnen (rund 40%) gegen¿ber AuslªnderInnen (rund 30%). Das hat in erster Linie mit 

einer altersmªÇigen Normalverteilung bei InlªnderInnen zu tun, also mit dem Umstand eines 

grºÇeren Anteils an Erwachsenen im reproduktionsfªhigen Alter und innerhalb 

sozioºkonomischer Verhªltnisse, die Familien- bzw. Haushaltsgr¿ndungen auch beg¿nstigen. 

Daraus ergeben sich in der Folge grºÇerer Anteile an Kindern bzw. Sch¿lerInnen, 

Studierenden und PensionistInnen. Bei AuslªnderInnen sind diese Verhªltnisse durch arbeits- 

bzw. fluchtbedingter Migration nicht in dem AusmaÇ gegeben. Die afghanische (Flucht-

)Population in ¥sterreich ist stark geprªgt vom Zuzug unbegleiteter Minderjªhriger, weshalb 

der Anteil der Nicht-Erwerbspersonen mit rund 45% auch besonders hoch ist. Gleichzeitig ist 

in dieser Gruppe auch der Anteil an Arbeitslosen nach ILO mit rund 30% sehr hoch. Daraus 

ergibt sich, dass rund ein Viertel der afghanischen Wohnbevºlkerung in ¥sterreich 

erwerbstªtig wird. Unter RussInnen in ¥sterreich ist der Anteil der Arbeitslosen etwa gleich 

hoch, wobei der Anteil der Erwerbstªtigen aufgrund eines kleineren Anteils an Nicht-

Erwerbspersonen hºher ist. 

                                                      
6 Zuordnung von Personen zu Erwerbstªtigen, Arbeitslosen und Nicht-Erwerbspersonen nach den Richtlinien der 

internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
7 ICMPD/ZSI, Veronika Bilger (ICMPD), Projektleitung, IntegrationsmaÇnahmen und Arbeitsmarkterfolg von 

Fl¿chtlingen und subsidiªr Schutzberechtigen in ¥sterreich, Forschungsbericht des FIMAS-Projekts, Wien 2017. 
8 AsylwerberInnen benºtigen f¿r die Aufnahme einer Beschªftigung grundsªtzlich eine Beschªftigungsbewilligung. 

Sie wird in aller Regel aber nur f¿r Saisonarbeit im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft f¿r die Dauer von sechs 

Monaten erteilt. 
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Trotz des vergleichsweise niedrigen Anteiles an Erwerbstªtigen bei AfghanInnen kommt die 

FIMAS-Studie zum Schluss, dass ungeachtet ihrer niedrigen Bildungsabschl¿sse die 

Arbeitsmarktintegration von AfghanInnen, die sich vornehmlich im Bereich von ungelernter 

Hilfsarbeit vollziehe, nicht schlechter oder langsamer funktioniere als bei anderen 

Zuwanderungsgruppen, im Gegenteil.9 

Wird in den Erwerbsstatus das Kriterium des Geschlechts einbezogen (Abbildung 10) so wird 

deutlich, dass unter Frauen der Anteil der Nicht-Erwerbspersonen durchwegs hºher ist. Das 

hat in erster Linie damit zu tun, dass Frauen, wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, 

nach der Pflichtschule hªufiger eine weiterf¿hrende schulische bzw. universitªre Ausbildung 

absolvieren, wªhrend Mªnner in stªrkerem AusmaÇ eine Lehre absolvieren und daher fr¿her 

erwerbstªtig werden. Die Gruppe der AfghanInnen ist durch einen sehr hohen Anteil an Nicht-

Erwerbspersonen einerseits und einen kleinen Anteil an erwerbstªtigen Frauen andererseits 

charakterisiert. Das deutet darauf hin, dass afghanische Frauen zu einem relativ groÇen Anteil 

nur die Pflichtschule absolvieren, danach nicht weiter arbeitsmarktaktiv sind und im familiªren 

bzw. ehelichen Verbund im Haushalt oder der Kinderbetreuung tªtig sind. Dieser Befund wird 

gest¿tzt durch andere empirische Studien10 sowie durch qualitative ExpertInneninterviews, in 

denen ein spezifisches kulturelles Rollenbild im Geschlechterverhªltnis zum Ausdruck kommt. 

So kºnnen kulturell bedingte Vorbehalte gegen¿ber der Erwerbsbeteiligung von Frauen 

bestehen, was die Erwerbsbeteiligung von Frauen im Herkunftsland vor der Flucht 

widerspiegeln kann. Im Vergleich von Afghaninnen und Russinnen waren erstere nur zu rund 

der Hªlfte, hingegen Russinnen aber zu 86% im Herkunftsland berufstªtig.11 

  

                                                      
9 Vgl. ICMPD/ZSI, 2017, S. 2. 
10 Siehe: Stefan Vogtenhuber, Nadia Steiber, Andrea Leitner, Erwerbstªtigkeit von Fl¿chtlingen: Integrationsregime, 

Arbeitsmarktbedingungen und Charakteristika der Herkunftslªnder, IHS-Studie, Wien 2018. 
11 Siehe Buber-Ennser et al., 2016, zit. in ICMPD/ZSI, 2017, S. 44. 
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Abbildung 9: Erwerbsstatus - ILO nach Staatsb¿rgerschaft, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, FIMAS-Erhebung, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 10: Erwerbsstatus - ILO nach Staatsb¿rgerschaft und Geschlecht, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria, STATcube, FIMAS-Erhebung, IHS-Berechnungen. 
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4.4.1. Arbeitslosigkeit 

Der Datenbestand des AMS (Arbeitsmarktservice) ¥sterreich macht es mºglich, f¿r die 

staatsb¿rgerlichen Vergleichsgruppen dieser Studie den genauen Anteil von Beschªftigten 

sowie Arbeitslosen an den Erwerbspersonen, in der Definition des AMS, am ºsterreichischen 

Arbeitsmarkt zu bestimmen.  

Im Zeitverlauf 2010 bis 2018 wird dabei eine Trennlinie zwischen ¥sterreicherInnen sowie der 

Gesamtheit aller Nicht-¥sterreicherInnen einerseits und den gewªhlten 

Zuwanderungspopulationen andererseits sichtbar. (Abbildung 11) Wªhrend die 

Arbeitslosenquote der ersteren um 8% bzw. 10% herum schwankt, ist Arbeitslosigkeit unter 

afghanischen, russischen und mit Einschrªnkung auch algerischen/marokkanischen 

Erwerbspersonen viel hºher. Unter AfghanInnen stieg die Arbeitslosenquote von 2010 bis 

2015 kontinuierlich bis auf 50%, um in der Folge ebenso kontinuierlich wieder zu sinken. 

Einmal mehr spiegelt sich auch darin zum einen die Zuwanderungsdynamik dieser Gruppe 

wider und zum anderen, wie zuvor bereits thematisiert, die verhªltnismªÇig erfolgreiche 

Integration von AfghanInnen in den Arbeitsmarkt mit Beginn des dauerhaften Aufenthalts. 

Mittlerweile liegt das Niveau der Arbeitslosigkeit mit rund 30% auf jenem russischer 

Staatsb¿rgerInnen. AlgerierInnen und MarokkanerInnen weisen dagegen eine Arbeitslosigkeit 

von Ănurñ 20% auf. Darin kommt der sozial- und wirtschaftsintegrativ sehr relevante 

Unterschied zwischen den historisch j¿ngeren und den historisch ªlteren 

Zuwanderungsgruppen zum Tragen. AlgerierInnen und MarokkanerInnen sind zu letzteren zu 

zªhlen, dementsprechend pendelt sich der Anteil an Arbeitslosen auf einem im Vergleich zu 

allen Nicht-¥sterreicherInnen hohem Niveau ein. RussInnen und AfghanInnen wanderten 

dagegen erst in der j¿ngeren Vergangenheit im grºÇeren AusmaÇ zu, folglich ist auch die 

Integration in den Arbeitsmarkt zwar im Steigen begriffen, hat aber noch kein niedrigeres und 

konstanteres Level erreicht.  

4.4.2. Geschlechtsspezifische Arbeitslosigkeit 

Werden die Arbeitslosenquoten nach dem Kriterium des Geschlechts gegliedert, so zeigen 

sich im Vergleich von in- und auslªndischen Staatsb¿rgerInnen keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen Frauen (Abbildung 12) und Mªnnern. (Abbildung 13) Ganz anders 

stellt sich diesbez¿glich das Geschlechterverhªltnis bei AfghanInnen dar. Hier ist die 

Arbeitslosenquote bei Frauen markant hºher als bei Mªnnern. Wªhrend die Quote von 

afghanischen Mªnnern im Vergleich etwa zu Russen mit Ausnahme des Jahres 2015 bei 

aktuell stark fallender Tendenz ¿ber den gesamten Beobachtungszeitraum niedriger ist, hat 

diese sich bei afghanischen Frauen mit dem Jahr 2015 auf einem sehr hohen Niveau von ¿ber 

50% verstetigt. Dabei wirkt sich die in Bezug auf Bildungs- und Berufsorientierung 

offenkundige herkunftsimmanente Benachteiligung afghanischer Frauen besonders nachteilig 

aus. Nicht nur, dass diese in viel geringerem MaÇe ¿berhaupt zu den Erwerbspersonen zu 

zªhlen sind, da sie als Hausfrauen und/oder betreuende M¿tter/Tºchter dem Arbeitsmarkt 
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nicht zur Verf¿gung stehen, haben diese, wenn sie doch arbeitsmarktaktiv sind, sehr schlechte 

Chancen dort auch zu re¿ssieren. Vornehmlich infolge eines niedrigen oder fehlenden 

Bildungsabschlusses. Im Kontrast dazu steht die Arbeitsmarktsituation russischer 

Erwerbspersonen. Hier sind es die Frauen, die gegen¿ber Mªnnern durch evident bessere 

Arbeitsmarktchancen ausgezeichnet sind. Zwar stehen auch russischstªmmige Frauen im 

Vergleich zu Mªnnern dem Arbeitsmarkt im geringeren AusmaÇ zur Verf¿gung (siehe Kapitel 

4.4) und auch sie sind durch herkunftsspezifische Normen diskriminiert. Allerdings sind 

russische Frauen im Gegensatz zu afghanischen Frauen in ¥sterreich in Bezug auf das 

Bildungsniveau und die Berufsorientierung heterogener. Wªhrend bei Afghaninnen auf die 

Pflichtschule oft keine weitere schulische Ausbildung in ¥sterreich folgt, besuchen Russinnen 

hªufiger weiterf¿hrende Schulen. Abgesehen von der schon lªnger wªhrenden 

Aufenthaltsdauer in ¥sterreich, hªngt dieser Umstand auch mit den unterschiedlichen 

Qualitªten der Zugangskohorten zusammen. J¿ngere russische Kohorten wiesen zum 

Zeitpunkt des Zuzugs gegen¿ber ªlteren Kohorten ein zunehmend geringeres Bildungsniveau 

auf, wobei russische Frauen zumindest gleich gut qualifiziert waren. Im Unterschied dazu war 

der Bildungslevel unter allen afghanischen Kohorten schon grundsªtzlich niedriger, wobei 

jener afghanischer Frauen in Relation zu Mªnnern strukturell noch niedriger war. Und das 

zeitigt auch Folgen f¿r die entsprechenden Integrationschancen im ºsterreichischen 

Bildungssystem und in letzter Konsequenz am Arbeitsmarkt. 

Abbildung 11: AMS ï Bestand nach Beschªftigten und Arbeitslosen nach 

Staatsb¿rgerschaft, 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: AMS ¥sterreich - DWH, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 12: AMS ï Bestand ï Frauen ï nach Beschªftigten und Arbeitslosen nach 

Staatsb¿rgerschaft, 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: AMS ¥sterreich - DWH, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 13: AMS ï Bestand ï Mªnner ï nach Beschªftigten und Arbeitslosen nach 

Staatsb¿rgerschaft, 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: AMS ¥sterreich - DWH, IHS-Berechnungen. 
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4.4.3. Erwerbsstatus, Arbeitslosigkeit und Kriminalitätsrisiko 

Der Erwerbsstatus bei den Zuwanderungspopulationen und daher auch bei AfghanInnen lªsst 

erkennen, dass jene Gruppen ¿berreprªsentiert sind, denen ein per se potenziell hºheres 

Kriminalitªts- bzw. Viktimisierungsrisiko anhaftet: J¿ngere bzw. jugendliche mªnnliche 

Gruppen ohne (hohem) Bildungsabschluss und mit schlechten Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. Allerdings zeigt der Verlauf der Arbeitslosenquoten insbesondere bei 

mªnnlichen Afghanen eine ausgeprªgte Dynamik in Richtung einer besseren 

Arbeitsmarktintegration. Das erlaubt die Prognose, dass ein erhºhtes Kriminalitªts- bzw. 

Viktimisierungsrisiko entsprechend geringer und seltener eintreten d¿rfte.  

Obwohl afghanische Frauen seltener am Arbeitsmarkt aktiv sind und eine sehr hohe 

Arbeitslosenquote aufweisen, wird diese Gruppe de facto gar nicht polizeilich auffªllig. Externe 

Arbeitsmarktfaktoren und ein erhºhtes Kriminalitªtsrisiko stehen also in keinem direkten 

Zusammenhang. Vielmehr ist ein solcher Zusammenhang gekn¿pft an spezifische 

soziodemografische Merkmale. Dabei spielen die Kriterien des ï mªnnlichen ï Geschlechts 

und des Alters eine dominante Rolle. Bei Zuwanderungspopulationen kommen noch 

zusªtzliche Risikofaktoren hinzu, konkret, unter welchen Bedingungen sich Auswanderung 

bzw. Flucht vollziehen, ob also aus mehr oder weniger intakten sozialen, edukativen oder 

ºkonomischen Verhªltnissen. Das erlaubt schlieÇlich erst eine Prognose ¿ber 

Integrationschancen und Risiken der Devianz in der aufnehmenden Gesellschaft.  

F¿r eine derartige Prognose kºnnen in der Folge zusªtzliche Indikatoren miteinbezogen 

werden, wie etwa die Wohnsituation im Einwanderungsland. Angewandt auf die hier 

interessierenden Zuwanderungsgruppen, lebten mit Stand 2016 AfghanInnen seltener (zu 

64%) als etwa RussInnen (zu 91%) in einer gemieteten Wohnung, ob nun alleine oder im 

Familienverbund. Stattdessen wohnen AfghanInnen zu einem Gutteil noch in 

Gruppenunterk¿nften, also etwa in Wohngemeinschaften oder Fl¿chtlingsunterk¿nften. Dieser 

Umstand wurde auch von SicherheitsexpertInnen als negativer Einflussfaktor auf das 

Kriminalitªtsrisiko identifiziert. Die Wohnsituation kann also als Indikator im Prozess 

gelingender oder weniger gelingender Integration identifiziert werden, mit allen potenziellen 

(Kriminalitªts-)Risiken, die damit verbunden sein kºnnen. 
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5. Kriminalitªtsbelastung 

F¿r die Ermittlung der Kriminalitªtsbelastung werden polizeilich angezeigte und der 

Staatsanwaltschaft weitergeleitete Straftaten von Personen (= Tatverdªchtige) herangezogen 

und auf die Anzahl an Personen der jeweiligen Bevºlkerungsgruppe bezogen. Wenn 

Einzelpersonen in einem Zeitraum mehrere Straftaten begehen, die jeweils gesondert zur 

Anzeige gebracht werden, so scheinen diese in der Kriminalstatistik auch mehrfach auf. Das 

bedeutet, dass die Gruppe der Tatverdªchtigen zwar Einzelpersonen umfasst, diese aber 

innerhalb eines Jahres mehrfach aufgenommen werden kºnnen: Wenn also eine Person in 

einem Jahr zwei voneinander unabhªngige Straftaten begangen hat, so werden zwei 

Tatverdªchtige mit jeweils einer Straftat gezªhlt und nicht eine Person, die zweier Straftaten 

verdªchtigt wird Die statistische Unschªrfe besteht nun darin, dass bei Ermittlung der 

Kriminalitªtsbelastung eine straffªllige Person faktisch mit der Anzahl der einzelnen Anzeigen 

multipliziert wird aber weiterhin nur auf eine reale Person der Wohnbevºlkerung bezogen 

werden kann: Wenn also eine Person mit zwei unabhªngigen Anzeigen in der Kriminalstatistik 

aufscheint, so stehen statistisch zwei Tatverdªchtige der einen realen Person gegen¿ber, die 

Kriminalitªtsbelastung hªtte sich so also verdoppelt. F¿r eine Risikoanalyse vor allem kleinerer 

volatiler Bevºlkerungsgruppen, wie sie MigrantInnen darstellen, kºnnen sich daraus 

betrªchtliche Verzerrungspotenziale ergeben. Dazu kommt, wie insbesondere in der Gruppe 

der AfghanInnen, ein ¦berhang an Personengruppen mit per se hºherem 

Kriminalitªtsrisikopotenzial, konkret also (jugendliche) Mªnner bis 21 Jahre. In diesen 

Gruppen wirkt sich die statistische Potenzierung einzelner Tªtergruppen besonders stark auf 

die allgemeine Kriminalitªtsbelastung aus.  

Im Rahmen der Erhebungen bzw. Darstellungen der Studie werden Altersdifferenzierungen 

nach dem Kriterium der Strafm¿ndigkeit vorgenommen, um letztlich auch Bez¿ge zu 

gerichtlichen Reaktionen auf polizeiliche Anzeigen herstellen zu kºnnen. Personen bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres sind strafunm¿ndig, f¿r die Altersgruppe der 14- bis 17-

Jªhrigen gilt des Jugendstrafrecht, 18- bis 20-Jªhrige gelten im Strafrecht als ĂJunge 

Erwachseneñ und erst Personen, die das 21. Lebensjahr erreicht haben, sind im vollen 

AusmaÇ strafm¿ndig. 

5.1. Anzahl der angezeigten Straftaten nach Geschlecht und Alter 

Im Verlauf der Entwicklung der Tatverdªchtigen der Vergleichsgruppen, also von 

Staatsangehºrigen aus Afghanistan, der Russischen Fºderation und Algerien/Marokko, 

zeichnet sich der Verlauf der Bevºlkerungsentwicklung ab. (Abbildung 14) Im Falle von 

AfghanInnen beginnen diese ab 2008 stetig und ab 2014 sprunghaft anzusteigen, letztlich bis 

auf ¿ber 7.000 Tatverdªchtige im Jahr 2018. Dabei ist ein stªrkerer Zusammenhang von 

Bevºlkerungs- und Anzeigenentwicklung als etwa bei Angehºrigen der Russischen Fºderation 

zu erkennen. Das ist ein Indiz daf¿r, dass sich zugewanderte AfghanInnen schneller in der 
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Anzeigenstatistik wiederfinden. Die Anzahl der angezeigten AlgerierInnen/MarokkanerInnen 

¿bersteigt die Anzahl der in ¥sterreich wohnhaften Personen dieser Nationalitªten. Das hat 

zum einen mit mºglichen Doppelzªhlungen von Personen als Mehrfach-Tatverdªchtige zu tun, 

wie zuvor erlªutert wurde. Ein wichtiger Grund liegt aber auch darin, dass vielfach Personen 

betroffen sind, die keinen Aufenthaltstitel in ¥sterreich haben, sondern vielmehr aus EU-

Anrainerstaaten, etwa aus Italien oder Deutschland, kurzfristig nach ¥sterreich eingereist 

sind, ohne sich als TouristInnen gemeldet zu haben. Insofern sind hier 

Kriminalitªtsbelastungszahlen nicht aussagekrªftig, da solche Tatverdªchtige auf die 

entsprechende Wohnbevºlkerung der EU-Anrainerstaaten zu beziehen wªren12. 

Die nach Geschlechts- und Altersgruppen zusammengesetzte Darstellung von 

Tatverdªchtigen (Abbildung 15) macht auf den ersten Blick offensichtlich, wie sehr Kriminalitªt 

im Spiegel der polizeilichen Anzeigenstatistik mªnnlich dominiert ist, und zwar unabhªngig 

von der Staatsb¿rgerschaft. Unter strafm¿ndigen Tatverdªchtigen mit ºsterreichischer 

Staatsb¿rgerschaft betrªgt der Anteil an Mªnnern rund 80%, bei nicht-ºsterreichischen noch 

etwas mehr. Im Vergleich dazu reprªsentieren Mªnner unter der in- und auslªndischen 

Wohnbevºlkerung rund 50%. Die grundsªtzliche mªnnliche Dominanz unter MigrantInnen der 

gewªhlten Vergleichsgruppen verstªrkt sich unter den Tatverdªchtigen weiter. Mªnner stellen 

in der Gruppe der afghanischen Wohnbevºlkerung in ¥sterreich wie eingangs gezeigt wurde 

einen Anteil von ca. 70% aber ¿ber 90% unter den Tatverdªchtigen. Bei 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen sind von polizeilichen Anzeigen fast ausschlieÇlich Mªnner 

betroffen. Hinsichtlich der Altersgruppen sind es unter afghanischen Mªnnern vor allem die 

j¿ngeren Altersgruppen der 14- bis 17-Jªhrigen sowie der 18- bis 20-Jªhrigen, die unter 

Tatverdacht geraten. Diese sind unter der Wohnbevºlkerung aus der Russischen Fºderation 

bzw. aus Algerien/Marokko zwar im Vergleich zu ¥sterreichern und allen Nicht-¥sterreichern 

auch ¿berdurchschnittlich betroffen, dennoch bilden dort unter den Mªnnern immer noch 

Erwachsene die Mehrheit. 

  

                                                      
12 Hinsichtlich der Gruppe der AsylwerberInnen besteht ein Zuordnungsproblem auch darin, dass nicht eindeutig ist, 

inwieweit es sich um AsylwerberInnen handelt, die den entsprechenden Antrag in einem EU-Anrainerstaat gestellt 

haben. Siehe dazu auch folgender Abschnitt ĂAufenthaltsstatusñ. 
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Abbildung 14: Tatverdªchtige nach Staatsangehºrigkeit und Alter ï Vergleichsgruppen: 

Afghanistan, RF, Algerien/Marokko, Verlauf 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 15: Tatverdªchtige nach Staatsangehºrigkeit ï Anteile Altersgruppen ï 

Vergleichsgruppen: Afghanistan, RF, Algerien/Marokko, Verlauf 2005-2018

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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5.2. Tatverdªchtige nach Staatsb¿rgerschaft und Tatort (Bundeslªnder) 

Wird die Gesamtheit der angezeigten Straftaten nach dem Merkmal der Staatsb¿rgerschaft 

gegliedert und die Verteilung der Anzeigen nach Bundeslªndern ermittelt, so zeigt sich f¿r 

¥sterreicherInnen und Nicht-¥sterreicherInnen eine sehr ªhnliche Verteilung: Wien 

reprªsentiert den relativ grºÇten Anteil, gefolgt von den Bundeslªndern mit grºÇeren 

Landeshauptstªdten, also Steiermark mit Graz, Oberºsterreich mit Linz sowie 

Niederºsterreich mit der Nªhe zu Wien. (Abbildung 16) Die Anzeigen gegen Personen der 

Zuwanderungspopulationen der AfghanInnen, RussInnen sowie AlgerierInnen und 

MarokkanerInnen habe allerdings eine davon teilweise stark abweichende Verteilung. Hierin 

spiegeln sich einerseits die Konzentration dieser Gruppen in Ballungsgebieten etwa in Wien 

wider, das kommt vor allem bei AfghanInnen und RussInnen zum Tragen. Andererseits bilden 

sich darin bestimmte lokale Deliktschwerpunkte mit der Folge gezielter polizeilicher Kontrollen 

und hºherer Anzeigenbelastung ab. Besonders augenfªllig wird das bei MarokkanerInnen, 

deren Anzeigen sich GroÇteiles auf Tirol konzentrieren, zwischen 30% und 40% der Anzeigen 

wurden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht. Dabei handelt es sich fast 

ausschlieÇlich um VerstºÇe gegen das Suchtmittelgesetzt (SMG).13  hnliches gilt bei 

AlgerierInnen in Bezug auf den Tatort Wien.  

Abbildung 16: Tatverdªchtige nach Staatsangehºrigkeit ï Anteile an Bundeslªndern, 

Verlauf 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

                                                      
13 Darauf wir in Abschnitt 5 und 6 noch ausf¿hrlich eingegangen. 
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5.3. Aufenthaltsstatus 

In der PKS wird f¿r ĂFremdeñ, also nicht-ºsterreichische Staatsangehºrige, der 

Aufenthaltsstatus angegeben. Als mºgliche Status gelten in der PKS ab 15.01.2018 folgende: 

Ănicht rechtmªÇig aufhªltigñ, Ăunbekanntñ, Ăerwerbstªtigñ, Ăin Ausbildungñ, ĂTouristñ, 

ĂAsylwerberñ, ĂSelbstªndigerñ, Ănicht erwerbstªtig, in ¥sterreich sozialversichertñ, Ănicht 

erwerbstªtig, in ¥sterreich nicht sozialversichertñ, ĂFamiliengemeinschaft mit ¥sterreicherñ 

und schlieÇlich Ăkeinen [Status] (Tªter/Opfer im Ausland)ñ. Bis 14.01.2018 wurde innerhalb 

der Gruppe der Nicht-Erwerbstªtigen nicht nach in ¥sterreich Sozialversicherten oder Nicht-

Sozialversicherten unterschieden. Nachdem die Zeitreihe der vorliegenden Studie von 2005 

bis 2018 reicht, wird der Status anhand der Ăaltenñ Klassifizierung angegeben, wobei f¿r den 

Zweck der Studie Einzelstatus in folgende Gruppen zusammengefasst wurden:  

¶ ĂAsylwerberñ,  

¶ Ăkein Status/nicht etabliertñ (=Ănicht rechtmªÇig aufhªltigñ+Ăunbekanntñ+Ăkeinen 

[Status] (Tªter/Opfer im Ausland)ñ+Ănicht erwerbstªtigñ*2/3),  

¶ ĂAusbildung/Erwerbspersonenñ (=ñerwerbstªtigñ+ ñin Ausbildungñ+ ñSelbstªndigerñ+ 

ñFamiliengemeinschaft mit ¥sterreicherñ+ Ănicht erwerbstªtigñ*1/3) 

¶ Touristen. 

Die Einzelstatus unterscheiden sich bis zu einem gewissen Grad eindeutig hinsichtlich des 

Kriteriums der Zugehºrigkeit zur ordentlich gemeldeten Wohnbevºlkerung, also dem 

bestimmenden Faktor zur Bestimmung der Kriminalitªtsbelastung der auslªndischen 

Wohnbevºlkerung im Vergleich zur ansªssigen inlªndischen Bevºlkerung. So sind etwa 

ArbeitnehmerInnen, Sch¿lerInnen und Studierende sowohl melderechtlich als auch in Bezug 

auf den lªngerfristigen Lebensmittelpunkt eindeutig Bestandteil der gemeldeten 

Wohnbevºlkerung, ĂTouristenñ, Ănicht rechtmªÇig Aufhªltigeñ dagegen eindeutig nicht. 

Weniger eindeutig ist diesbez¿glich der Status einer/s AsylwerberIn. Hier gelte es zu klªren, 

ob ein Asylantrag bereits zugelassen oder dar¿ber noch nicht entschieden wurde oder gegen 

einen Bescheid Einspruch erhoben wurde. In der Folge wªre zu eruieren, inwieweit zwischen 

einem noch nicht abgeschlossenen Asylverfahren (= AsylwerberIn), einem anerkannten 

Fl¿chtlingsstatus und einem subsidiªren Schutzrecht bzw. einem humanitªren 

Aufenthaltsstatus (Asylantrag abgewiesen aber Schutz vor Abschiebung aufgrund 

mutmaÇlicher Bedrohung im Herkunftsland bzw. besonderer familiªrer Situationen) 

unterschieden werden kann oder nicht. Definitorisch unklar ist auch der Status ĂFremde ohne 

Beschªftigungñ. Die Frage ist, ob es sich dabei um arbeitslose Personen mit Arbeits- und 

Aufenthaltsrecht oder solche handelt, die keiner regulªren angemeldeten Beschªftigung 

nachgehen. Diese Differenzierungen wªren wichtig, um zum Zwecke eines validen Vergleichs 

eine Zuordnung zu jenem Teil der Wohnbevºlkerung, deren Lebensmittelpunkt lªngerfristig in 

¥sterreich liegt, vornehmen zu kºnnen. Die vorhandenen PKS-Daten erlauben diesbez¿glich 
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keine eindeutige Klassifizierung.14 Aufgrund von nªherungsweisen Annahmen und 

Schªtzungen lassen sich zur Bestimmung der Kriminalitªtsbelastung aber zwei Drittel der 

Gruppe mit dem Aufenthaltsstatus ĂAsylwerberñ der Wohnbevºlkerung zuordnen und 

deswegen auch auf das Melderegister beziehen. In der Gruppe der ĂFremden ohne 

Beschªftigungñ trifft das auf ein Drittel zu.15 

In der folgenden Grafik (Abbildung 17) werden alle tatverdªchtigen ĂFremdenñ (PKS-Diktion), 

also Nicht-¥sterreicherInnen, den gewªhlten Vergleichsgruppen gegen¿bergestellt. Demnach 

setzen sich ¿ber den Zeitraum 2005 bis 2018 Ăfremdeñ Tatverdªchtige zum grºÇten Teil aus 

Personen zusammen, die entweder in Ausbildung sind oder Erwerbspersonen sind. Die zweit 

grºÇte Gruppe bilden dabei Personen, die Ăkeinen Statusñ aufweisen bzw. Ănicht etabliertñ im 

Sinne der hier getroffenen Definition sind. Danach folgen ĂTouristenñ und ĂAsylwerberñ als in 

etwa gleich groÇe Gruppen unter ĂFremdenñ. Aufgrund der j¿ngeren Migrationsbewegungen 

in ¥sterreich verwundert es nicht, dass afghanische Tatverdªchtige in der Regel den Status 

von AsylwerberInnen aufweisen, sich in schulischer Ausbildung befinden, insofern Schulpflicht 

besteht, oder aber auch schon Erwerbspersonen mit einem Asylstatus sind. Anhand der 

Entwicklung der Status von angezeigten russischen Staatsb¿rgerInnen in ¥sterreich zeigt 

sich, wie sich nach Migrationskonjunkturen eine kontinuierliche Annªherung der 

Zusammensetzung der Tatverdªchtigen zur Gruppe der ĂFremdenñ insgesamt einstellt. Dabei 

steigen die Anteile an tatverdªchtigen Personen in Ausbildung und Erwerbspersonen an. 

  

                                                      
14 Siehe dazu ausf¿hrlich: Arno Pilgram, Walter Fuchs et al., Vorarbeiten f¿r eine fortlaufende Beobachtung der 

Delinquenz auslªndischer Staatsangehºriger in Wien und Pilotbeobachtung f¿r das Jahr 2015, Institut f¿r Rechts- 

und Kriminalsoziologie, Abschlussbericht, Wien 2016. 
15 Siehe ebd. S. 65. 



48 ð I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð I H S 

Abbildung 17: Aufenthaltsstatus tatverdªchtiger Nicht-¥sterreicherInnen: Gesamt 

(2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 18: Aufenthaltsstatus tatverdªchtiger Nicht-¥sterreicherInnen: Mªnner 

(2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 19: Aufenthaltsstatus tatverdªchtiger Nicht-¥sterreicherInnen: Frauen 

(2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

 

5.4. Kriminalitªtsbelastung der Wohnbevºlkerung 

Die folgende Abbildung 20 stellt die durchschnittliche Kriminalitªtsbelastung ºsterreichischer 

(¥), nicht-ºsterreichsicher (N-¥) und afghanischer Tatverdªchtiger sowie der 

Vergleichsgruppe Russischer Staatsb¿rgerInnen in ¥sterreich im Zeitraum 2005 bis 2018 

dar.16 Dabei wird nach Altersgruppen, nicht aber nach dem Geschlecht differenziert, da, wie 

gezeigt, Mªnner generell und in Zuwanderungspopulationen fast ausschlieÇlich von 

Kriminalitªt bzw. Anzeigen betroffen sind. Aus der Gegen¿berstellung geht eine doppelt so 

hohe Kriminalitªtsbelastung aller Altersgruppen von Nicht-¥sterreicherInnen hervor. ¦ber alle 

Altersgruppen hinweg werden rund 2% aller ¥sterreicherInnen und rund 4% aller Nicht-

¥sterreicherInnen polizeilich zur Anzeige gebracht. Hauptbetroffen sind dabei Jugendliche 

(14-17 Jahre: 6% - ¥; 9% N-¥) und Junge Erwachsene (18-20 Jahre: 7% - ¥; 11% N-¥). 

Unter den Nicht-¥sterreicherInnen sind Migrationspopulationen besonders belastet, so 

wurden im Zeitraum 2005 bis 2018 durchschnittlich rund 8% aller in ¥sterreich aufhªltigen 

AfghanInnen und 7% aller RussInnen zur Anzeige gebracht. Dabei sind auch in diesen beiden 

                                                      
16 Die Gruppe der AlgerierInnen/MarokkanerInnen wird in diesen Vergleich nicht aufgenommen, da die Anzahl der 

Tatverdªchtigen jene der Wohnbevºlkerung oft ¿bersteigt, was auf das Missverhªltnis von gemeldeten zu tatsªchlich 

aufhªltigen Staatsb¿rgerInnen dieser Gruppe zur¿ckzuf¿hren ist. Dabei geht es um Personen, die aus einem anderen 

Schengenland, etwa aus Italien oder Deutschland, nach ¥sterreich einreisen und zur Anzeige gelangen. 
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Gruppen Jugendliche und Junge Erwachsene besonders anfªllig: Jeweils etwa 16% aller 

afghanischen Jugendlichen und Jungen Erwachsenen wurden polizeilich angezeigt (RF: 

J - 18%, JE ï 16% - Durchschnitt 2005 - 2018) Somit ist im Zeitraum 2005 bis 2018 das 

durchschnittliche Kriminalitªtsrisiko dieser Altersgruppen bei AfghanInnen also etwa 2 bis 2,5 

Mal hºher als bei ¥sterreicherInnen. 

In dieser Berechnung ist eine Bereinigung nach dem Aufenthaltsstatus schon ber¿cksichtigt, 

also welcher Aufenthaltsstatus bei AuslªnderInnen zu welchem Anteil auf die jeweilige 

Wohnbevºlkerung zu beziehen ist.17 Ohne eine solche Bereinigung w¿rde sich eine artifiziell 

hºhere Belastung bei AuslªnderInnen insbesondere mit Fluchthintergrund ergeben, die 

abhªngig vom Aufenthaltsstatus statistisch (noch) nicht Teil der sesshaften Wohnbevºlkerung 

sind. Denn unabhªngig vom Aufenthaltsstatus finden alle angezeigten Personen Aufnahme in 

die polizeiliche Kriminalstatistik. Somit ergibt sich f¿r die nicht-ºsterreichische im Vergleich zur 

ºsterreichischen Wohnbevºlkerung unbereinigt immer eine strukturell hºhere 

Kriminalitªtsrate. 

Abbildung 20: Durchschnittliche Kriminalitªtsbelastung der Wohnbevºlkerung - 

Tatverdªchtige nach Staatsangehºrigkeit und Alter ï bereinigte Anteile an 

Wohnbevºlkerung (MW 2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

                                                      
17 Siehe dazu vorhergehendes Kapitel. 
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Wird nun nicht mehr die durchschnittliche Belastung ermittelt, sondern der jªhrliche Verlauf 

(Abbildung 21), so wird die durch die Zuwanderung bedingte Dynamik augenscheinlich. 

Wªhrend die Belastungsquoten bei InlªnderInnen, abgesehen von einzelnen jªhrlichen 

Ausschlªgen, relativ konstant bleiben, steigen diese bei auslªndischen Staatsb¿rgerInnen in 

¥sterreich ab 2011 auf etwas hºhere Level, ¿ber alle Altersgruppen hinweg gesehen etwa von 

4% auf 5%. Davon betroffen sind wieder alle Altersgruppen mit Ausnahme Strafunm¿ndiger, 

wobei der Anstieg der Belastung bei Jugendlichen und Jungen Erwachsenen stªrker 

ausgeprªgt ist. Nachdem unter allen nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen sehr 

unterschiedliche Gruppen von ZuwanderInnen und auch dauerhaft Ansªssigen subsumiert 

sind, ªuÇern sich darin sehr unterschiedliche statische sowie dynamische Verlªufe. Wªhrend 

sich die Belastungsquote etwa von EU-AuslªnderInnen kaum von jenen der InlªnderInnen 

unterscheidet, sieht das in den Vergleichsgruppen deutlich anders aus.  

Die Belastungsquote stieg in der historisch verhªltnismªÇig jungen Zuwanderungspopulation 

mit dem Zeitpunkt intensiverer Einwanderung kontinuierlich und stark an, um in der Folge auf 

hºherem Niveau zu verharren. Das hat mit einer grºÇeren Exponiertheit dieser Gruppen in 

Bezug auf Kriminalitªt zu tun, da etwa mªnnliche Jugendliche und Junge Erwachsene 

¿berwiegen und (noch) keine integrativen MaÇnahmen wirken. Es wirkt sich aber in den 

Quoten auch die nie gªnzlich zu bereinigende Disparitªt von Tatverdªchtigen und 

Wohnbevºlkerung aus. Tendenziell wird die Belastungsquote zuwanderungsbedingt 

¿berschªtzt, da die Wohnbevºlkerung zu einem Stichtag am Beginn des Jahres erhoben wird, 

sich aber Aufenthalts- und Meldestatus unterjªhrig doch hªufig ªndern kºnnen. Gleichzeitig 

finden sich alle Tatverdªchtigen - unabhªngig von ihrem Status in der Kriminalstatistik - wieder. 

Sehr augenfªllig wird das beim historischen Verlauf der Kriminalitªtsbelastung afghanischer 

Staatsb¿rgerInnen. Diese erreichte im Jahr des stªrksten Zuzuges 2015 eine Spitze, um 

danach mit Abflachen des Zuzugs wieder zu sinken. Im Unterschied dazu hielt die Gruppe der 

historisch ªlteren Zuwanderungsgruppe russischer Staatsb¿rgerInnen im 

Beobachtungszeitraum schon ein konstanteres Niveau. Einerseits verflachte sich der Zuzug 

von RussInnen nach ¥sterreich, andererseits die Konjunktur vor allem jugendlicher 

Delinquenz nach 2010. 
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Abbildung 21: Kriminalitªtsbelastung der Wohnbevºlkerung im Verlauf - Tatverdªchtige 

nach Staatsangehºrigkeit und Alter ï bereinigte Anteile an 

Wohnbevºlkerung (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

 

5.5. Kriminalitªtsbelastungsindex 

Um die Kriminalitªtsbelastung besser zu veranschaulichen, kann ein Index etabliert werden. 

Dieser wird einerseits aus dem Anteil einer Nationalitªt an der ºsterreichischen 

Gesamtbevºlkerung und andererseits aus dem Anteil der Tatverdªchtigen dieser Nationalitªt 

an allen Tatverdªchtigen ermittelt.18. Der Index gibt letztlich an, ob und inwieweit der Anteil 

einer Nationalitªt an allen Tatverdªchtigen jenem an der Gesamtbevºlkerung entspricht oder 

nicht. Ein Indexwert = 1 bedeutet, dass die Kriminalitªtsbelastung dem Bevºlkerungsanteil 

entspricht. Liegt der Wert unter 1, so ist die Belastung im Vergleich zu anderen Nationalitªten 

relativ schwªcher, liegt dieser ¿ber 1, ist diese stªrker ausgeprªgt. Aus Abbildung 22 geht 

diesbez¿glich hervor, dass ºsterreichische Staatsb¿rgerInnen weniger belastet sind 

(Belastung < 1) als es ihrem Anteil an der Gesamtbevºlkerung entsprechen w¿rde. Dagegen 

sind alle Nicht-¥sterreicherInnen in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevºlkerung 

stªrker belastet. Der historische Verlauf zeigt bei ¥sterreicherInnen ein tendenzielles Sinken 

                                                      
18 Berechnung: 1. Anteil der Bevºlkerungsgruppe (z.B. alle Afghanen an Gesamtbevºlkerung) ï N-Bev, 2. Anteil der 

TV der Bevºlkerungsgruppe an allen TV (z.B. alle TV-Afghanen an TV-Gesamtbev.) ï N-TV, 3. Index = N-TV/N-Bev. 
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der Belastung. Und auch alle Nicht-¥sterreicherInnen weisen grundsªtzlich diesen Trend auf, 

wobei migrationsbedingte Schwankungen deutlich werden. In der Gruppe der AfghanInnen 

steigt die Belastungszahl von Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 2005 an sukzessive 

von 2 auf ¿ber 5 im Jahr 2015, um in der Folge wieder auf 4 abzusinken ï in Relation zu ihrem 

Anteil an der Gesamtbevºlkerung waren AfghanInnen unter den Tatverdªchtigen um das Vier-

fache ¿berreprªsentiert. Die fallende Tendenz der Kriminalitªtsbelastung der russischen 

Bevºlkerung in ¥sterreich lªsst erwarten, dass diese auch bei AfghanInnen anhªlt. 

Bei allen BelastungsmaÇzahlen zu Migrationsgruppen gilt es allerdings die unterschiedlichen 

Jahrgangszugangskohorten zu ber¿cksichtigen. Wie anhand von Auswertungen des 

Kriminalpolizeilichen Aktenindex (KPA) noch zu zeigen sein wird, weisen die einzelnen 

Kohorten sehr ªhnliche Verlaufsmuster von steigender und fallender Kriminalisierung auf. Das 

bedeutet, dass sich in der Gesamtanzahl an Tatverdªchtigen die verschiedenen Stadien 

einzelner Kohorten, die gerade im Auf- oder Abschwung sein kºnnen, ¿berlagern: Per se 

anfªlligere j¿ngere, (noch) nicht integrierte und (noch) nicht sesshafte Bevºlkerungsgruppen 

gesellen sich zu bereits ansªssigen und (teilweise) integrierten Kohorten. 

Abbildung 22: Indexierte Anzeigenbelastung in Relation zum Anteil an der 

Wohnbevºlkerung nach Staatsb¿rgerschaft im Verlauf 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

Der Belastungsindex lªsst sich auch f¿r die einzelnen Altersgruppen ausgeben. (Abbildung 

23) Hier ist der Vergleich einzelner Altersgruppen nach Staatsb¿rgerschaft von 
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hauptsªchlichem Interesse. In der Gruppe der Jugendlichen (14 bis 17 Jahre) weisen 

ºsterreichische Tatverdªchtige eine Belastungszahl nahe 1 auf, nicht-ºsterreichische eine um 

1,5. Die afghanischen Jugendlichen waren bis 2011 nicht mehr belastet als andere 

AlterskollegInnen ohne ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft. Danach stieg deren 

Belastungszahl auf 3 und pendelte sich dort auch ein - mit einem AusreiÇer (6) im Jahr 2015. 

Afghanische Jugendliche waren im Vergleich zu ihrem Anteil an der jugendlichen Bevºlkerung 

also unter allen jugendlichen Tatverdªchtigen 3 Mal so oft vertreten. Im Vergleich waren 

russische Jugendliche (14 bis17 Jahre) im Zeitraum bis 2012 noch etwas stªrker belastet 

(Belastungszahl = 2 bis 4) und erreichten danach bei fallender Tendenz in etwa das Niveau 

der afghanischen AltersgenossInnen.  

Sehr ªhnlich stellt sich auf etwas niedrigerem Level die Belastung bei Jungen Erwachsenen 

dar. Allerdings kehrte sich hier die stªrkere Belastung der RussInnen gegen¿ber AfghanInnen 

ab 2012 um. Letztere pendelten sich bei einer Belastungszahl von ¿ber 2,5 ein, wªhrend jene 

der russischen AlterskollegInnen mittlerweile bei unter 2 liegt. 

Der Verlauf der Belastungszahl bei Erwachsenen zeigt bei Nicht-¥sterreicherInnen ein 

grundsªtzlich hºheres Niveau, im Vergleich zu ihrem demografischen Gewicht an dieser 

Bevºlkerungsgruppe ist ihre Anzeigenbelastung fast doppelt so hoch. Die afghanische und 

russische Vergleichsgruppe ist ungleich stªrker belastet, unter den Tatverdªchtigen sind diese 

um das Drei- bis Vierfache ¿berreprªsentiert. Dabei ªuÇert sich die kontrªre 

Entwicklungsdynamik j¿ngerer und ªlterer Migrationspopulationen sehr markant: Im 

Beobachtungszeitraum 2005 bis 2018 steigt die Belastung afghanischer Erwachsener bis 

2015 kontinuierlich an, wªhrend jene der russischen schon wieder kontinuierlich sinkt.  

Dar¿ber hinaus lªsst der Verlauf der Belastungszahl bei Mªnnern eine gleichfºrmigere 

Entwicklung erkennen als jener von Jugendlichen oder Jungen Erwachsenen, die sich viel 

disruptiver darstellen. Eine Erklªrung daf¿r liegt darin begr¿ndet, dass jugendliche Delinquenz 

mehr in Konjunkturen kleinerer Gewalt-, Vermºgens- und auch Drogendelikte verlªuft, die 

einer stªrkeren ºffentlichen und letztlich auch polizeilichen Wahrnehmung und 

Aufmerksamkeit unterliegen. Die (Eigentums-)Kriminalitªt von Erwachsenen erfolgt dagegen 

diskreter aber nachhaltiger. Innerhalb der Migrationspopulationen kommen diese Muster 

wegen der ausgeprªgten sozialen und gesellschaftlichen Exponierung mit hºheren 

Kriminalitªtsrisiken sehr deutlich zum Ausdruck. 
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Abbildung 23: Anzeigenbelastung in Relation zum Anteil an der Wohnbevºlkerung nach 

Staatsb¿rgerschaft und Altersgruppen im Verlauf 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

 

5.6. Vergehen vs. Verbrechen 

Nach dem Strafgesetzbuch wird schon bei den Anzeigen zwischen Vergehen und Verbrechen 

unterschieden. Verbrechen sind demnach Ăvorsªtzliche Handlungen, die mit lebenslanger 

oder mit mehr als dreijªhriger Freiheitsstrafe bedroht sindñ (Ä 17 StGB). Alle anderen 

strafbaren Handlungen sind Vergehen. Die erste Einschªtzung obliegt der Polizei als entweder 

anzeigender Erstinstanz, wenn diese von Amtswegen tªtig wird, oder als Anzeigenadressat 

von Privatpersonen. Der anfªngliche Tatverdacht gegen¿ber Fremden ist hinsichtlich des 

Vorsatzes und der Strafandrohung viel schwerwiegender als gegen¿ber Tatverdªchtigen mit 

ºsterreichsicher Staatsb¿rgerschaft. (Abbildung 24) Im Zeitraum 2005 bis 2018 hatten 

durchschnittlich 8% aller ºsterreichischen aber rund 16% aller nicht-ºsterreichischen 

Tatverdªchtigen mutmaÇlich ein Verbrechen begangen. Da wie dort waren j¿ngere 

Strafm¿ndige etwas stªrker betroffen. Unter den nicht-ºsterreichischen Vergleichsgruppen 

werden die Delikte afghanischer Tatverdªchtiger von der Polizei bei der Anzeige zu einem 

sehr viel geringeren Anteil als Verbrechen klassifiziert, ¿ber alle Altersgruppen hinweg 

gesehen lag dieser Anteil zwischen 2005 und 2018 bei durchschnittlich 10%. Im Vergleich 

dazu war der Anteil an Verbrechen unter russischen Tatverdªchtigen mit 18% 

¿berdurchschnittlich hoch, vor allem in der jugendlichen Altersgruppe der 14- bis17-Jªhrigen, 
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mit einem Anteil von rund 30%. Das sind schon Indizien auf die Art der begangenen Delikte. 

Wªhrend, wie in weiterer Folge noch zu zeigen sein wird, bei russischen Jugendlichen 

Vermºgensdelikte, wie etwa Raub, hªufiger sind, kommen bei afghanischen Jugendlichen 

Raufhandel und Drogendelikte stªrker zum Tragen.  

Abbildung 24: Anteile Verbrechen an den angezeigten Straftaten im Zeitraum (MW - 

2005-2018) - Tatverdªchtige nach Staatsb¿rgerschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

In der historischen Entwicklung des Anteils von Verbrechen an den polizeilichen Anzeigen 

zeichnet sich zum einen die Strafrechtsreform des Jahres 2015 ab, in Folge derer 

Kºrperverletzungsdelikte einer tendenziell hºheren und Vermºgensdelikte einer geringeren 

Strafandrohung unterliegen. Damit lªsst sich das markante Absinken der Anteile der 

Verbrechen ¿ber alle nationalen Vergleichsgruppen erklªren. Der Verlauf innerhalb der 

einzelnen nicht-ºsterreichischen Vergleichsgruppen ist durch einzelne Ausschlªge 

gekennzeichnet. Das lªsst auf bestimmte Kriminalitªtskonjunkturen bzw. polizeiliche 

Schwerpunktaktionen einerseits und Migrationsentwicklungen, wie der vor¿bergehende 

Anstieg bei afghanischen Tatverdªchtigen ab 2013, andererseits auf eine Kombination aus 

beidem schlieÇen. 
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Abbildung 25: Anteile Verbrechen an den angezeigten Straftaten im Verlauf (2005-

2018) - Tatverdªchtige nach Staatsb¿rgerschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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6. Gerichtliche Reaktionen 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Frage, ob und inwieweit es im Anschluss an die 

polizeilich zur Anzeige gebrachten Delikte zu staatsanwaltlichen und gerichtlichen 

Strafverfolgungsprozessen kommt und ob es dabei Unterschiede aufgrund von 

Staatszugehºrigkeiten gibt. Dazu werden zunªchst die gerichtlichen Verurteilungen auf der 

Datengrundlage der gerichtlichen Kriminalstatistik auf die Tatverdªchtigen bezogen. Als 

Bezugsjahr wird jeweils das Vorjahr herangezogen, da ausgehend von einer Anzeige bis zu 

einem allfªlligen rechtskrªftigen Gerichtsurteil eine entsprechende Frist verstreicht. Die 

Auswertungen kºnnen mangels entsprechender Datendifferenzierung in der gerichtlichen 

Kriminalstatistik nicht anhand des Aufenthaltsstatus erfolgen. Es wird also nur zwischen 

ºsterreichischen sowie nicht-ºsterreichischen Staatsangehºrigen unterschieden und darunter 

solchen, die einer der Vergleichsgruppen, also Afghanistan, Russische Fºderation und 

Algerien/Marokko angehºren.  

6.1. Verurteilungen 

Das Ergebnis nach Vergleichsgruppen zeigt, dass im Zeitraum 2012 bis 2017 durchschnittlich 

rund 11% aller angezeigten strafm¿ndigen Personen mit ºsterreichischer Staatsb¿rgerschaft 

auch verurteilt wurden, wobei der entsprechende Anteil Jugendlicher (14 bis 17Jahre) mit 

rund 7% deutlich darunter liegt. (Abbildung 26)  

Bei Nicht-¥sterreicherInnen ist die Verurteiltenquote mit rund 13% nur geringf¿gig hºher. 

Allerdings ist der Anteil verurteilter Jugendlicher mit rund 11% und auch jener der Jungen 

Erwachsenen deutlich stªrker ausgeprªgt als in der inlªndischen Vergleichsgruppe. Ein sehr 

hohes Niveau an Verurteilungen weisen afghanische Tatverdªchtige auf, etwa 17% aller 

Angezeigten wurden schlieÇlich auch verurteilt, in der Altersgruppe der 18- bis 20-jªhrigen 

angezeigten AfghanInnen sogar annªhernd ein Viertel.  hnlich hohe Verurteiltenquoten 

weisen aber auch die entsprechenden Altersgruppen von russischen und 

algerischen/marokkanischen Staatsb¿rgerInnen auf. Dar¿ber hinaus werden in diesen 

Zuwanderungspopulationen aber auch noch erwachsene Tatverdªchtige zu einem hohen 

Anteil verurteilt. In den ªlteren Altersgruppen geht hier eine hohe Anzeigenbelastung also auch 

mit hºheren Quoten gerichtlicher Verurteilungen einher.  

Der zeitliche Verlauf der Jahre 2012 bis 2017 (Abbildung 27) lªsst generell eine leicht fallende 

Tendenz der Verurteilungsquoten sowohl bei inlªndischen als auch auslªndischen 

Tatverdªchtigen erkennen. Eine Ursache daf¿r liegt wohl in der Reform des Strafrechts im 

Jahr 2007 begr¿ndet, die das Ziel hatte, die Belegung der Strafvollzugsanstalten zu 

reduzieren. Daher sollten anstelle gerichtlicher Verurteilungen hªufiger Instrumente im 

Rahmen auÇergerichtlicher Erledigungen mit und ohne GeldbuÇen zur Anwendung kommen 

oder vermehrt Verfahrenseinstellungen wegen Geringf¿gigkeit erfolgen. 
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Weniger ausgeprªgt ist dieser Trend bei afghanischen und russischen Personen. Bei ersteren 

reduzieren sich die Verurteilungsquoten erst mit 2016 leicht. Im Vergleich der Altersgruppen 

sind es vor allem afghanische Jugendliche, die weniger belastet sind, umgekehrt steigt die 

Quote bei Jungen Erwachsenen dieser Nationalitªt. Die Verurteilungsquoten von russischen 

Personen, die zur Anzeige gebracht wurden, bleiben hingegen tendenziell konstant, wobei 

jene von Jugendlichen und Jungen Erwachsenen wellenfºrmig verlaufen, was ein Indikator f¿r 

bestimmte Kriminalitªtskonjunkturen gepaart allenfalls mit lokalen polizeilichen 

Schwerpunktsetzungen ist. 

Analog der Anzeigenbelastung lªsst sich auch die Verurteilungsbelastung der 

Wohnbevºlkerung gegliedert nach Staatszugehºrigkeit indexikalisch vergleichen. (Abbildung 

29) Auslªndische Staatsb¿rgerInnen, die sich strafrechtlich etwas haben zu Schulden 

kommen lassen, werden in Relation zum Anteil der AuslªnderInnen an der ºsterreichischen 

Wohnbevºlkerung drei Mal so oft verurteilt. D.h., dass eine auslªndische Staatsb¿rgerschaft 

verglichen mit der Gesamtbevºlkerung mit einer doppelt so hohe Anzeigenbelastung und einer 

dreimal so hohen Verurteilungsbelastung einhergeht und sich also der Grad der 

Kriminalisierung nach der polizeilichen Anzeige auch vor Gericht weiter verstªrkt. Besonders 

stark ausgeprªgt ist diese Verstªrkung sowohl bei AfghanInnen als auch RussInnen in 

¥sterreich. Dort lag die Anzeigenbelastung beim 3- bis 3,5-Fachen und die 

Verurteilungsbelastung sogar beim 5- bis 7-Fachen des jeweiligen Anteils an der 

Gesamtbevºlkerung. Umgekehrt schwªcht sich die unterdurchschnittliche Belastung bei 

¥sterreicherInnen vor Gericht weiter ab.  

Die Belastungsquoten bei AfghanInnen und RussInnen differieren nach dem Alter. Vor allem 

russische Jugendliche sind in konstant hohem MaÇe von Verurteilungen betroffen, wªhrend 

das bei afghanischen AlterskollegInnen nur in einzelnen Jahren der Fall ist. Im Vergleich dazu, 

und auch zu Erwachsenen, sind die 18- bis 20-Jªhrigen hingegen nicht so hoch belastet. Es 

ist einmal mehr ins Kalk¿l zu ziehen, dass die jªhrlichen Ausschlªge der Belastungen auch 

auf die mºgliche Disparitªt von Anzeigen- bzw. Verurteilungsstatistik und der statistischen 

Zugehºrigkeit oder eben (noch-) nicht Zugehºrigkeit zur Wohnbevºlkerung zur¿ckzuf¿hren 

sind. 

Einen Einfluss auf die Verurteilungsbelastung hat aber wohl auch das Delikt, das der 

Verurteilung zugrunde liegt. So wurden tatverdªchtige AfghanInnen, die in den Jahren 2013 

bis 2017 eines Drogendeliktes bezichtigt wurden, zu einem hohen Anteil, (20% bis 40%) auch 

verurteilt und zwar sowohl Jugendliche als auch Erwachsene. (Abbildung 28) Nachdem, wie 

im Detail noch zeigen sein wird, unerlaubter Umgang mit Drogen (Ä 27 SMG) bei afghanischen 

Tatverdªchtigen in den letzten Jahren f¿r rund ein Drittel aller Anzeigen verantwortlich ist, 

erklªren sich auch daraus die hohen Belastungsquoten, sowohl in Bezug auf Anzeigen als 

auch Verurteilungen. 
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Abbildung 26: Gerichtliche Verurteilungen, Anteile an Tatverdªchtigen nach 

Staatszugehºrigkeit und Altersgruppen MW - 2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 27: Gerichtliche Verurteilungen, Anteile an Tatverdªchtigen nach 

Staatszugehºrigkeit und Altersgruppen (2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 28: Gerichtliche Verurteilungen nach Deliktgruppen, Anteile an 

Tatverdªchtigen nach Staatszugehºrigkeit (2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 29: Indexierte Verurteilungsbelastung in Relation zum Anteil an der 

Wohnbevºlkerung nach Staatsb¿rgerschaft im Verlauf 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 30: Indexierte Verurteilungsbelastung in Relation zum Anteil an der 

Wohnbevºlkerung nach Staatsb¿rgerschaft und Altersgruppen im Verlauf 

2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, Statistik Austria, STATcube, IHS-Berechnungen. 

 

6.2. Justizielle Reaktionen insgesamt 

Einstellungen 

Die Relation von Verurteilungen zu Anzeigen zeigt, dass der weitaus ¿berwiegende Anteil aller 

angezeigten Personen in der Folge nicht verurteilt wird. Strafverfahren kºnnen entweder 

eingestellt werden, wenn die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist oder kein Grund zur 

weiteren Verfolgung besteht.19 Eine Einstellung kann aber auch wegen Geringf¿gigkeit 

erfolgen, wenn die Straftat nur mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe unter drei Jahren 

bedroht ist. Diese Mºglichkeit ist an die Schuldeinsicht des/r TªterIn gebunden und an die 

geringe Wahrscheinlichkeit, dass der/die TªterIn oder andere Personen durch die Bestrafung 

von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten werden w¿rde bzw. w¿rden. 

                                                      
19 Siehe dazu StPO ÄÄ 190 ff. 
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6.2.1. Diversion 

Im Rahmen der Mºglichkeiten der Erledigung eines begr¿ndeten Tatverdachtes, der an sich 

ein Strafverfahren nach sich ziehen w¿rde, kann dar¿ber hinaus von der Staatsanwaltschaft 

aber auch noch von RichterInnen ein auÇergerichtlicher Tatausgleich oder die Erbringung 

einer gemeinn¿tzigen Leistung initiiert werden, wenn der Tatsachverhalt hinreichend geklªrt 

ist aber eine Verfahrenseinstellung wegen Geringf¿gigkeit nicht in Frage kommt. Neben einem 

Tatausgleich und der Erbringung einer gemeinn¿tzigen Leistung kann eine Diversion (R¿cktritt 

von der Verfolgung) unter diesen Voraussetzungen auch durch Zahlung eines Geldbetrages 

oder die Bestimmung einer Probezeit in Kombination mit Bewªhrungshilfe erfolgen. Zu diesen 

Voraussetzungen gehºrt, dass die Straftat nicht mit mehr als f¿nf Jahren Freiheitsstrafe 

bedroht ist, die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat und die Schuld des 

Beschuldigten nicht als Ăschwerñ anzusehen ist.20 Die Einschªtzung der Schwere einer Tat 

richtet sich u.a. nach dem AusmaÇ der Planung und Vorbereitung, der Hºhe des Schadens 

sowie nach dem AusmaÇ der Pflichtverletzungen und der Ablehnung rechtlich gesch¿tzter 

Werte bzw. einer Gleichg¿ltigkeit ihnen gegen¿ber.21 

Nachdem statistische Daten zu justiziellen Verfahrenserledigungen verºffentlicht nicht 

vorliegen, dazu wªre ein Zugriff auf die Justizstatistik Strafsachen erforderlich, der nach 

Anfrage beim Bundesministerium f¿r Justiz (BMJ) dem IHS nicht gewªhrt wurde, wurden die 

Anteile der ¿brigen Anzeigenhandlungen durch die Justiz auf der Grundlage von 

Sekundªrstudien hochgerechnet. Laut einer Studie des Instituts f¿r Rechts- und 

Kriminalsoziologie (IRKS) reprªsentieren in Wien die Anteile aller diversionellen 

Verfahrenserledigungen durch die Justiz, also sowohl von Staatsanwaltschaften als auch 

Gerichten, an Tatverdªchtigen mit ºsterreichsicher Staatszughºrigkeit 17%, bei EU-

Angehºrigen ohne ¥sterreich 12% und bei allen anderen Nationalitªten 11%.22 Die IRKS-

Studie differenziert nicht nach dem Geschlecht und auch nicht nach weiteren Nationalitªten, 

sodass in der vorliegenden Studie die Anteile f¿r alle Vergleichsgruppen nur auf der Basis aller 

Nicht-EU-AuslªnderInnen geschªtzt werden kºnnen. Nachdem die IRKS-Studie sich auf Wien 

beschrªnkt, muss auch angenommen werden, dass die justizielle Praxis in Gesamtºsterreich 

dem annªhernd entspricht. Auf Basis der vorliegenden Daten des Vereins ĂNeustartñ, der in 

¥sterreich einen GroÇteil der Straffªlligenhilfe abdeckt, sowie des IRKS kann also 

nªherungsweise bestimmt werden, inwieweit bei den im Rahmen der dieser Studie 

interessierenden Untersuchungsgruppen Diversion zur Anwendung kommt.  

Die diesbez¿gliche Gegen¿berstellung der Vergleichsgruppen dieser Studie lªsst erkennen, 

dass es hinsichtlich dieses Instruments der Verfahrenserledigung keine sehr groÇen 

Unterschiede gibt, dass Diversion aber doch etwas ºfter bei ¥sterreicherInnen angewandt 

                                                      
20 Siehe dazu StPO Ä 198. 
21 Siehe dazu StGB Ä 32. 
22 Siehe Walter Fuchs, Christina Schwarzl, Arno Pilgram, ¥ffentliche Sicherheit in Wien, IRKS-Working Paper Nr. 20, 

Wien 2017, S. 28. 
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wird. (Abbildung 31) Mit mehr als 70% sind Einstellungen bzw. Freispr¿che sowohl bei In- als 

auch AuslªnderInnen die weitaus hªufigste Erledigungsform von Anzeigen. Etwas anders 

stellt sich das bei den Zuwanderungsgruppen dar, bei denen Einstellungen und Freispr¿che 

zugunsten von Verurteilungen etwas weniger dominant sind. Im Falle afghanischer 

StraftªterInnen kommt vermehrt auch Diversion zum Tragen.  

Ob ein auÇergerichtlicher Tatausgleich versucht wird, ist primªr eine Frage des Alters der 

Tatverdªchtigen. Wie Abbildung 33 zeigt, profitieren davon generell eher Junge Erwachsene 

(18 bis 20 Jahre). Die Verfahren ºsterreichischer und nicht-ºsterreichischer Tatverdªchtiger 

dieser Altersgruppen werden stabil zu rund 60% auÇergerichtlich erledigt. Allerdings ist das 

bei den auslªndischen Vergleichsgruppen weit weniger der Fall (bei 20% bis 40% der 

Straffªlligen). Verfahren straffªlliger AfghanInnen, RussInnen bzw. 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen dieser Altersgruppe enden ¿berwiegend in Freispr¿chen bzw. 

Einstellungen und ªhneln hierin ihren jugendlichen ĂLandsleutenñ (Abbildung 32) mit der 

Einschrªnkung, dass Junge Erwachsene dieser Nationalitªten in hºherem AusmaÇ verurteilt 

werden. Das kann als Indiz daf¿r genommen werden, dass f¿r diese Gruppe weder die 

Mºglichkeit einer Verfahrenseinstellung noch einer Diversion in Frage kommt, da die 

geschilderten Voraussetzungen (geklªrter Sachverhalt, Schwere der Tat, Schuldeinsicht, etc.) 

von der Staatsanwaltschaft offenkundig als nicht gegeben gesehen werden.23 Unter 

Erwachsenen gibt es in Bezug auf die gerichtlichen Verfahrenserledigungen die geringsten 

Unterschiede nach dem Unterscheidungskriterium der Staatsb¿rgerschaft. (Abbildung 33) 

Zwischen 80% (InlªnderInnen) und 90% (AuslªnderInnen) enden in Einstellungen bzw. 

Freispr¿chen. Abgesehen von sehr geringen Anteilen (2% bis 4%), in denen von weiterer 

Strafverfolgung zugunsten Diversion abgesehen wird, m¿ndet der Rest final in gerichtlichen 

Verurteilungen, in hºherem MaÇe bei Aus- als bei InlªnderInnen.  

  

                                                      
23 Dar¿ber hinaus kºnnten hier auch vorlªufiger R¿cktritte von der Verfolgung einer Straftat gemªÇ Ä 35 SMG eine 

Rolle spielen, da, wie noch zeigen sein wird, afghanische Staatsb¿rgerInnen vermehrt Drogendelikte gem. Ä 27 SMG 

begehen. Nach Ä 35 SMG hat die Staatsanwaltschaft f¿r die Dauer von bis zu zwei Jahren von einer Verfolgung einer 

Straftat nach ÄÄ 27 Abs. 1 oder 2 oder 30 dann vorlªufig zur¿ckzutreten, Ăwenn die StraftatausschlieÇlich f¿r den 

eigenen persºnlichen Gebrauch oder den persºnlichen Gebrauch eines anderen begangen worden ist, ohne dass 

der Beschuldigte daraus einen Vorteil gezogen hat.ñ 
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Abbildung 31: Justizielle Reaktionen auf polizeiliche Anzeigen: Einstellung-

Freispruch/Diversion/Verurteilung nach Staatszugehºrigkeit, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 32: Justizielle Reaktionen auf polizeiliche Anzeigen bei Jugendlichen (14-17) 

nach Staatszugehºrigkeit, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IHS-Berechnungen. 



66 ð I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð I H S 

Abbildung 33: Justizielle Reaktionen auf polizeiliche Anzeigen bei Jungen 

Erwachsenen (18-20) nach Staatszugehºrigkeit, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 34: Justizielle Reaktionen auf polizeiliche Anzeigen bei Erwachsenen (ab 21) 

nach Staatszugehºrigkeit, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IHS-Berechnungen. 
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6.3. Justizielle Bestªtigung vs. Nicht-Bestªtigung des Tatverdachtes  

Auf der Grundlage der justiziellen Verfahrenserledigungen kann nun eine Trendanalyse 

dahingehend durchgef¿hrt werden, inwieweit sich der polizeiliche Tatverdacht letztlich 

bestªtigt hat, also in einer Verurteilung bzw. Diversion, wo die Schuld auch festgestellt ist, 

m¿nden oder nicht, also eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringf¿gigkeit oder aber ein 

Freispruch erfolgten. Es werden dazu f¿r die Vergleichsgruppen die Trendentwicklung von 

Verurteilung und Diversion jener von Freispruch und Einstellung einander gegen¿bergestellt. 

Aus Kongruenz und Divergenz der beiden Trends lªsst sich ablesen, ob sich der polizeiliche 

Tatverdacht nun bestªtigt hat oder nicht. 

Bei Tatverdªchtigen mit ºsterreichischer Staatsb¿rgerschaft ist diesbez¿glich eine 

weitegehende Kongruenz ersichtlich. (Abbildung 35) Sowohl Einstellung/Freispruch als auch 

Diversion/Verurteilung weisen einen leicht fallenden Trend auf. Das bedeutet, dass sich die 

Annahme der Polizei sehr gleichmªÇig bestªtigt aber auch nicht-bestªtigt. Sehr ªhnlich verhªlt 

sich das mit der Gruppe nicht-ºsterreichischer Tatverdªchtiger, auch hier laufen die Trends 

eher kongruent, wobei analog der Anzeigenentwicklung die Trends steigend sind. (Abbildung 

36) In den Vergleichsgruppen der Zuwanderungspopulationen divergieren die beiden 

Entwicklungen allerdings zum Teil deutlich. So bei afghanischen Tatverdªchtigen, wo zwar 

konform der Anzeigenentwicklung beide Parameter einen steigenden Trend aufweisen, aber 

keine kongruente Entwicklung gegeben ist: Tendenziell steigt der Anteil an 

Einstellung/Freispruch deutlich stªrker als jener von Diversion/Verurteilung. (Abbildung 37) 

Das bedeutet, dass sich der polizeiliche Anfangsverdacht entweder nicht bestªtigt oder etwa 

die Staatsanwaltschaft gem. Ä 35 SMG (siehe FuÇnote 23) von einer Strafverfolgung vorlªufig 

zur¿cktritt. Diese Divergenz zeigt sich auch unter russischen (Abbildung 38) und vor allem 

auch algerischen/marokkanischen (Abbildung 39) Tatverdªchtigen. Das kann einerseits auf 

eine grºÇere Bedeutung von Drogendelikten hinweisen bzw. auf Delikte, die vermehrt in 

Gruppen begangen werden, oder aber auch auf eine hºhere polizeiliche Kontrolldichte, etwa 

infolge von Schwerpunktaktionen. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Anteil an 

Personen, die an einer Tat nicht oder nur gering schuldhaft beteiligt waren, hºher ist. In 

solchen exponierten Gruppen besteht also eine erhºhte Anfªlligkeit, sich polizeiliche Anzeigen 

einzuhandeln, ohne dass sich daraus im weiteren Verlauf immer gen¿gend Substanz f¿r ein 

Strafverfahren gibt oder ein solches aber ï vor¿bergehend ï eingestellt wird. Die nun folgende 

Auswertung der Delikte, derer Tatverdªchtige bezichtigt werden, sollte weitere Aufschl¿sse f¿r 

diese besondere Exponiertheit von ï jugendlichen ï Zuwanderungsgruppen geben. 
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Abbildung 35: Polizeilicher Tatverdacht vs. gerichtliches Schulderkenntnis 

(Verurteilung oder Diversion) Trend 2012-2016 ï TV ¥sterreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IRKS, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 36: Polizeilicher Tatverdacht vs. gerichtliches Schulderkenntnis 

(Verurteilung oder Diversion) Trend 2012-2016 ï TV Nicht-¥sterreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IRKS, IHS-Berechnungen. 

 



I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð 69 

Abbildung 37: Polizeilicher Tatverdacht vs. gerichtliches Schulderkenntnis 

(Verurteilung oder Diversion) Trend 2012-2016 ï TV Afghanistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IRKS, IHS-Berechnungen. 

 

Abbildung 38: Polizeilicher Tatverdacht vs. gerichtliches Schulderkenntnis 

(Verurteilung oder Diversion) Trend 2012-2016 ï TV Russische Fºderation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IRKS, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 39: Polizeilicher Tatverdacht vs. gerichtliches Schulderkenntnis 

(Verurteilung oder Diversion) Trend 2012-2016 ï TV Algerien/Marokko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Neustart, BMI, IRKS, IHS-Berechnungen. 

 

 

7. Kriminalitªtsbelastung nach Delikten  

7.1. Staatszugehºrigkeit und Alter 

Das folgende Verlaufsdiagramm (Abbildung 40) beinhaltet alle polizeilich zur Anzeige 

gebrachten Fªlle nach den relevantesten Delikten des Strafgesetzbuches (StGB) im Vergleich 

nach Staatszugehºrigkeit der Tatverdªchtigen. Dabei handelt es zwar um eine 

Personenzªhlung, allerdings kºnnen einzelne Personen mehrfach vorkommen, je nachdem 

ob diese mehrere voneinander unabhªngige Delikte begangen haben und mehrfach angezeigt 

wurden. Derzeit lªsst die PKS noch keine andere Auswertung zu. Die Delikte sind farblich 

nach Gruppen des StGB geordnet, in die Bereiche ĂLeib und Lebenñ (rºtlich markiert), ĂDelikte 

gegen die Freiheitñ (gr¿nlich markiert) und Eigentumsdelikte (mittelblau markiert). Dar¿ber 

hinaus sind im Rahmen dieser Studie Delikte gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung (gelb markiert) sowie VerstºÇe gegen das Suchtmittelgesetz im Rahmen 

strafrechtlicher Nebengesetze (hellblau markiert) von besonderem Interesse. Die Abbildung 

gibt zunªchst nur die Dimensionen des Kriminalitªtsaufkommens unter den 

Vergleichsgruppen wieder. Mit rund 180.000 Anzeigen entfªllt der grºÇte Teil auf 

¥sterreicherInnen, infolge der Zuwanderung steigt die Anzahl angezeigter Nicht-
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¥sterreicherInnen aber stark, diese liegt mittlerweile bei 120.000. Die im Fokus der Studie 

stehende Zuwanderungspopulation der AfghanInnen ist, wie schon beschrieben, 

entsprechend ihrer Zuwanderungsdynamik durch entsprechend stark steigende 

Anzeigenzahlen bis auf rund 7.000 ab 2014 gekennzeichnet, detto die Gruppe der RussInnen 

und AfghanInnen. 

Abbildung 40: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten nach Deliktgruppen StGB ï 

Anzahl der Personen, Mehrfachzªhlungen, Staatsb¿rgerschaft, 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Die Darstellung der Anzeigen nach Anteilen der Deliktgruppen zeigt, im aggregierten Vergleich 

von ºsterreichischen und nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen, f¿r letztere merklich hºhere 

Anteile an Eigentumsdelikten, wªhrend erstere hªufiger wegen Delikten gegen ĂLeib und 

Lebenñ angezeigt werden. Eine von beiden abweichende Deliktstruktur weisen afghanische 

Tatverdªchtige auf, die in den letzten Jahren vermehrt wegen VerstºÇen gegen das SMG 

(Nebengesetze) zur Anzeige gebracht wurden. Hierin sind diese nur noch mit 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen vergleichbar, bei denen ebenfalls rund 30% aller Anzeigen auf 

VerstºÇe gegen das SMG zur¿ckgehen. Dar¿ber hinaus werden AfghanInnen im Vergleich in 

etwas hºherem AusmaÇ wegen Freiheits- und Sexualdelikten belangt. Vor allem Sexualdelikte 

spielen bei RussInnen so gut wie keine Rolle, auch nicht im Vergleich mit InlªnderInnen, deren 

Delinquenz ist vielmehr stark von Vermºgensdelikten bestimmt, wobei es nach Altersgruppen 

betrªchtliche Unterschiede gibt.  
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Wird die Deliktzusammensetzung jeweils nach Altersgruppen differenziert, so zeigt sich, dass 

unter den ¥sterreicherInnen vor allem Erwachsene und auch Junge Erwachsene wegen eines 

Kºrperdelikts polizeilich aktenkundig werden. (Abbildung 45) Das ist in den ¿brigen 

Vergleichsgruppen nicht der Fall. (Abbildung 43 bis Abbildung 46)  

Der Altersvergleich zeigt aber auch, dass unabhªngig von der Staatszugehºrigkeit die Anteile 

an Drogendelikten bei j¿ngeren DelinquentInnen (14-17 Jahre; 18-29 Jahre) viel hºher sind. 

Sehr ausgeprªgt stellt sich das bei AfghanInnen und AlgerierInnen/MarokkanerInnen dar. 

Der Altersgruppenvergleich unter tatverdªchtigen AfghanInnen zeigt, dass anders als etwa bei 

¥sterreicherInnen auch Jugendliche stark in Delikten gegen Leib und Leben involviert sind 

und dass Drogendelikte auch unter Erwachsenen vergleichsweise hªufig sind.(Abbildung 44) 

Dar¿ber hinaus sind Sexualdelikte bei AfghanInnen altersunabhªngig mit einem Anteil von 

hºchstens 5% an allen Anzeigen leicht ¿berreprªsentiert. Dazu steigt in dieser Gruppe mit 

dem Alter auch der Anteil an Freiheitsdelikten. Diese spezielle Deliktsstruktur erlaubt f¿r diese 

Zuwanderungsgruppe die Annahme einerseits mangelnder sozioºkonomischer Integration, 

sich ªuÇernd etwa in vermehrten Drogendelikten, und andererseits soziokultureller Anomie, 

etwa als Folge fehlender familiªrer Strukturen in der mªnnlich dominierten Gruppe 

Alleinfl¿chtender bzw. unbegleiteter Jugendlicher. 

Abbildung 41: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

ï Staatsb¿rgerschaft, 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 42: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

in den Altersgruppen ï ¥sterreich 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 43: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

in den Altersgruppen ï Nicht-¥sterreich 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 44: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

in den Altersgruppen ï Afghanistan 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 45: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

in den Altersgruppen ï Russische Fºderation 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 46: Tatverdªchtige ï angezeigte Straftaten, Anteile der Deliktgruppen StGB 

in den Altersgruppen ï Algerien/Marokko 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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7.2. Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung 

Die Fragestellung der Studie richtet sich explizit nach der Frage, ob die Population der 

AfghanInnen in ¥sterreich eine besondere Affinitªt zu Sexualdelikten aufweist. F¿r eine 

Beantwortung sind zunªchst die Fallzahlen im Vergleich zu anderen Staatsb¿rgerInnen 

darzustellen. (Abbildung 47) Im Berichtsjahr 2018 wurden ºsterreichweit insgesamt rund 

5.000 Anzeigen im Bereich von Delikten gegen die sexuelle Integritªt und Selbstbestimmung 

eingebracht. Davon wurden etwa 3.300 mutmaÇlich von ºsterreichischen und 1.700 von 

auslªndischen Staatsb¿rgerInnen begangen. Von den 1.700 entfielen 250 oder rund 15% auf 

AfghanInnen. Bezogen auf die Wohnbevºlkerung lag die Belastung von ¥sterreicherInnen bei 

0,05%, von allen AuslªnderInnen bei rund 0,1% und von AfghanInnen bei 0,5%. (Abbildung 

48) Der f¿r diese Deliktgruppe ermittelte Belastungsindex ergibt f¿r AfghanInnen im Jahr 2018 

eine 7 Mal so hohe Belastung bei Sexualdelikten als es ihrem Anteil an der Wohnbevºlkerung 

entspricht. (Abbildung 49) Dabei zeigen sich Erwachsene aber auch die Altersgruppe der 18- 

bis 20-Jªhrigen (Junge Erwachsene) besonders exponiert. In einzelnen Berichtsjahren ist die 

Belastung aber auch bei Jugendlichen hoch. Generell sind alle Altersgruppen diesbez¿glich 

durch starke Schwankungen im Zeitverlauf charakterisiert und das deutet auf polizeiliche 

Ermittlungserfolge hin. Die Vergleichsgruppe der RussInnen zeigt sich hinsichtlich von 

Sexualdelikten dagegen tendenziell unterdurchschnittlich belastet. 

Abbildung 47: Anzahl der angezeigten Straftaten (Fªlle) von Delikten gegen die sexuelle 

Integritªt und Selbstbestimmung nach Staatsangehºrigkeit, 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 48: Straftaten (TV - Fªlle) von Delikten (Detail) gegen die sexuelle Integritªt 

und Selbstbestimmung ï Anteil an der Bevºlkerung nach Staatsangehºrigkeit, 2005-

2018, bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 49: Belastungsindex - Delikte gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung, 2005-2018, Staatsb¿rgerschaft/Alter, bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Werden nun die Einzeldelikte im Kontext aller Sexualdelikte in den Fokus genommen, so 

stellen in allen Vergleichsgruppen ĂBelªstigung/ºffentliche geschlechtliche Handlungenñ und 

ĂVergewaltigungñ die hªufigsten Delikte dar, insbesondere bei Nicht-¥sterreicherInnen und 

darunter bei AfghanInnen. (Abbildung 50) Das Delikt ĂMissbrauch Minderjªhrigerñ sowie 

ĂPornografische Darstellung Minderjªhrigerñ sind bei inlªndischen Tatverdªchtigen stªrker 

reprªsentiert. Letzteres in einzelnen Berichtsjahren aber auch bei 

auslªndischen/afghanischen Personen.  

Abbildung 50: Anteile Einzeldelikte von Delikten gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung nach Staatsangehºrigkeit, 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 51: Straftaten (TV - Fªlle) von Delikten gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung insgesamt ï Anteil an der Bevºlkerung nach Staatsangehºrigkeit 

und Alter (Strafm¿ndige), 2005-2018, bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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7.3. Delikte im Rahmen des Suchtmittelgesetzes (SMG) 

Gegen¿ber der Anzahl an Sexualdelikten gelangen VerstºÇe gegen das SMG fast doppelt so 

oft zur Anzeige, im Jahr 2018 waren ºsterreichweit etwa 37.000 Fªlle zu verzeichnen, darunter 

24.000 ºsterreichische und 13.000 auslªndische Tatverdªchtige. Innerhalb der auslªndischen 

Tatverdªchtigen fanden sich rund 2.200 oder 13% AfghanInnen. In der Regel gelangt im 

Rahmen des SMG das Delikt Ä 27 SMG, der unerlaubte Umgang mit Suchtmitteln zur Anzeige. 

(Abbildung 52)  

Abbildung 52: Anzahl der angezeigten Straftaten (Fªlle) von Delikten gegen das SMG 

nach Staatsangehºrigkeit, 2005-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Bezogen auf die Wohnbevºlkerung, werden wegen VerstºÇen gegen das SMG 0,4% aller 

strafm¿ndigen InlªnderInnen und 0,6% aller AuslªnderInnen, aber 4% der AfghanInnen in 

¥sterreich belangt. (Abbildung 53) 
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Abbildung 53: Straftaten (TV - Fªlle) von Delikten (Detail) gegen das SMG ï Anteil an 

der Bevºlkerung nach Staatsangehºrigkeit, 2005-2018, bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Der Belastungsindex erlaubt eine demografische Spezifizierung der Belastung. (Abbildung 54) 

So sind erwachsene AfghanInnen im besonderen MaÇe mit Anzeigen im Rahmen des SMG 

belastet und zwar neun Mal so stark als es ihrem Anteil an der erwachsenen 

Gesamtbevºlkerung entspricht. 

Das betrifft aber auch strafunm¿ndige Jugendliche die, bemessen an ihrem Anteil an allen 

Jugendlichen bis 14 Jahre, im Jahr 2018 f¿nf Mal so stark mit Anzeigen wegen VerstºÇen 

gegen das SMG belastet waren. Tendenziell stieg diese Belastung der afghanischen 

Wohnbevºlkerung in ¥sterreich seit 2010 aber in allen Altersgruppen. Im Verlauf sind aber 

einzelne jªhrliche Ausschlªge erkennbar, was mit lokalen polizeilichen Schwerpunktsetzung 

in Gebieten mit besonderer Deliktproblematik zu tun haben d¿rfte, da VerstºÇe gegen das 

SMG in der Regel im Kontext polizeilicher Kontrollen festgestellt und eher nicht durch 

Anzeigen Dritter aktenkundig werden. 
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Abbildung 54: Belastungsindex - Delikte gegen das SMG, 2005-2018, 

Staatsb¿rgerschaft/Alter, bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 

Abbildung 55: Straftaten (TV - Fªlle) von Delikten gegen das SMG insgesamt ï Anteil an 

der Bevºlkerung nach Staatsangehºrigkeit und Alter (Strafm¿ndige), 2005-2018, 

bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI, IHS-Berechnungen. 
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8. Kriminalitªtskonjunkturen im Spiegel des KPA 

In den nun folgenden Abschnitten werden anhand des Datenpools des Kriminalpolizeilichen 

Aktenindex (KPA) Kriminalitªtskonjunkturen, Kriminalitªtsverlªufe und Kriminalitªtskarrieren 

identifiziert und ausgewertet. Bei dieser Quelle handelt es sich um eine kriminalpolizeiliche 

Anfallsdatensammlung in der Folge einer bekanntgewordenen Straftat (Anzeige), bei der sich 

entsprechend dem Sicherheitspolizeigesetz (SPG) ein Ăbesonderer Bedarfñ zeigt. Ein solcher 

Bedarf ergibt sich dann, wenn die mutmaÇliche Tat im Rahmen einer Ăkriminellen Verbindungñ 

begangen wurde oder dies wegen ĂArt der Ausf¿hrung der Tat oder der Persºnlichkeit des 

Betroffenen zur Vorbeugung gefªhrlicher Angriffeñ als erforderlich erscheint. (Ä 65 SPG) In 

solchen Fªllen sind die Sicherheitsbehºrden ermªchtigt, umfassendere 

Personeninformationen, wie Geburtsort, Staatsangehºrigkeit, Namen der Eltern, etc. zu 

erheben, zu verarbeiten und allenfalls auch andere Behºrden weiter-Ăverarbeitenñ. (Ä 57 SPG) 

Die polizeilichen Behºrden verf¿gen dabei ¿ber einen betrªchtlichen Ermessensspielraum, da 

im Gesetz das, was unter ĂArt und Ausf¿hrung der Tatñ oder ĂPersºnlichkeitñ zu verstehen ist, 

nicht nªher definiert wird. 

Der KPA beinhaltet Fªlle erkennungsdienstlicher Erhebungen, die mit anonymisierten 

Personenkennziffern versehen sind. Das SPG sieht dabei eine Lºschung dann vor, wenn es 

in einem Zeitraum von f¿nf Jahren nach einem Eintrag zu keinem weiteren kommt oder wenn 

das Verfahren eingestellt wird. Es kºnnen also pro Person mehrere Fªlle erfasst sein. Anhand 

der Kennziffern lassen sich ¿ber ein umfangreiches Kodierungsverfahren personalisierte 

Verlªufe rekonstruieren.  

8.1. Zugang und Bestand 

8.1.1. KPA-Jahrgangszugangskohorten (KH) 

F¿r die Zugªnge zum KPA-Bestand kºnnen Jahrgangskohorten gebildet werden, die sich 

daraus definieren, in den Jahren vor der ersten erkennungsdienstlichen Behandlung noch 

nicht im KPA aufgeschienen zu sein. Insofern handelt es sich also um jªhrliche Neuzugªnge. 

Die folgende Darstellung (Abbildung 56) zeigt, gegliedert nach der Staatsangehºrigkeit der 

gewªhlten Zuwanderungsgruppen, die Zusammensetzung des jªhrlichen KPA-Bestandes des 

Bundesgebietes nach Zugangskohorten. Wªhrend die jªhrlichen Zugangskohorten aus der 

Gruppe tatverdªchtiger russischer Staatsb¿rgerInnen seit 2014 eine konstante GrºÇe von 

etwa 500 Personen aufweist, sind jene von AfghanInnen in diesem Zeitraum noch stark im 

Steigen begriffen, von etwa 500 auf 1.500 ab 2015. In den Folgejahren reduzieren sich die 

Anteile einzelner Jahreskohorten sukzessive wieder. Allerdings finden sich aus der Gruppe 

der AfghanInnen doch verhªltnismªÇig viele auch in den Folgejahren in der KPA wieder, 

ªhnlich tatverdªchtigen AlgerierInnen/MarokkanerInnen. Das ist ein Indiz f¿r die grºÇere 

Bedeutung von Drogendelikten in diesen Gruppen, im Gegensatz etwa zu RussInnen.  
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Die Messung der Folgedelinquenz mittels eines Indikators ist Thema von Kapitel 10. 

Die KPA-Zugªnge in Wien bieten eine Vergleichsmºglichkeit mit ausgewªhlten 

Zuwanderungspopulationen, aber auch mit ¥sterreicherInnen und Nicht-¥sterreicherInnen 

dieses Datenbestandes. (Abbildung 57) Es ist erkennbar, dass auch in letzteren die GrºÇe der 

Zugangskohorten ab 2017 deutlich wªchst, allerdings ist die Folgedelinquenz nach dem 

Erstzugang weniger stark ausgeprªgt.  

Abbildung 56: KPA ï Einzelpersonen pro Jahr ï ¥-Bundesgebiet, Zusammensetzung 

nach Kohortenzugehºrigkeit Personen ï Afgh., RF, Alg./Mar., (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

  



I H S ð Kuschej, Angleitner / Delinquenz von AfghanInnen ð 85 

Abbildung 57: KPA ï Einzelpersonen pro Jahr ï Wien, Zusammensetzung nach 

Kohortenzugehºrigkeit Personen ï ¥, N-¥, Afgh., RF, Alg./Mar., (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

8.1.2. Zusammensetzung KPA-Bestand nach Tatort (Bundesland) 

Die Verteilung der Tatverdªchtigen der zu vergleichenden Zuwanderungsgruppen nach 

Bundeslªndern ist im Kontext des KPA-Bestandes sehr gut rekonstruierbar. ¦ber alle Gruppen 

hinweg hat Wien als Tatort die relativ grºÇten Anteile, insbesondere wenn Kombinationen mit 

der Ostregion ber¿cksichtigt werden. Eine Kombination aus mehreren Bundeslªndern ergibt 

sich dann, wenn Personen in einem Jahr KPA-relevante Straftaten in mehreren 

Bundeslªndern ver¿bt haben. KPA-Personen mit russischer bzw. algerischer/marokkanischer 

Staatsb¿rgerschaft wurden seit 2014 zu weit mehr als 50% in Wien bzw. auch der Ostregion 

aktenkundig. AlgerierInnen/MarokkanerInnen wurden zudem vermehrt auch in Tirol registriert. 

Anders stellt sich die Verteilung der Tatorte bei afghanischen Staatsb¿rgerInnen des KPA dar, 

hier spielt Wien alleine bzw. in Kombination mit der Ostregion mit zusammen rund 40% eine 

etwas geringere Rolle. Infolge wohl der Verteilung von Fl¿chtlingen auf das gesamte 

Bundesgebiet, ¿berwiegt der Anteil aller anderen Bundeslªnder auÇer Wien mit ¿ber 50%. 

Eine besondere Hªufung in einzelnen Bundeslªndern ist dabei nicht festzustellen. 

Die Dominanz von Wien als Tatort bewirkt, dass die KPA-Stichprobe ĂWienñ f¿r einzelne 

Variable als reprªsentativ f¿r das Bundesgebiet gelten kann. Im Folgenden etwa f¿r die 

Geschlechts- und Altersverteilung, den Anteil der Ersttªterschaft sowie die Anteile der 

Deliktgruppen.  
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Abbildung 58: KPA ïGesamtzahl/Einzelpersonen pro Jahr ï ¥-Bundesgebiet, Anteile 

der Bundeslªnder ï Afghanistan, RF, Algerien/Marokko, (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.1.3. Zusammensetzung KPA-Bestand nach Geschlecht 

Hinsichtlich der Geschlechtsstruktur zeigt sich auch im KPA die Dominanz mªnnlicher 

Straftªter unter AfghanInnen und vor allem auch unter AlgerierInnen/MarokkanerInnen. Im 

Durschnitt aller In- und AuslªnderInnen betrªgt der Anteil von Mªnnern im KPA-Bestand 

zwischen 80% und 90%. 

Abbildung 59: KPA ï Gesamtzahl/Einzelpersonen pro Jahr ï Wien - 

Geschlechterverteilung (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.1.4. Zusammensetzung KPA-Bestand nach Altersgruppen 

Die Altersgruppenanteile an den KPA-Jahresbestªnden differieren stark nach den 

Vergleichsgruppen. Augenfªllig sind die sehr hohen Anteile von Jugendlichen (14-17 Jahre) 

und Jungen Erwachsenen (18-20 Jahre) unter afghanischen (zusammen zwischen 50% und 

60%), aber auch russischen Tatverdªchtigen (zusammen zwischen 30% und 40%). Diese 

Altersgruppen machen bei ºsterreichischen Tatverdªchtigen in der KPA ab 2014 etwas 

weniger als 30% aus, unter nicht-ºsterreichischen sogar nur 20%, womit der ¿berwiegende 

Anteil in diesen Staatsb¿rgerschaftsgruppen auf Erwachsene StraftªterInnen entfªllt. Eine fast 

idente Altersverteilung weisen AlgerierInnen/MarokkanerInnen in der KPA auf. 

Abbildung 60: KPA ï Gesamtzahl/Einzelpersonen pro Jahr ï Wien - Altersverteilung 

(2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.1.5. Erstaufnahmen im KPA-Bestand 

Die Jahresbestªnde des KPA wurden auch nach dem Kriterium ausgewertet, ob Personen 

erstmals oder aber auch schon in den vorhergehenden Jahren registriert wurden. Dabei wurde 

2005 als Jahr bestimmt, ab dem Eintrªge registriert wurden. Grundsªtzlich betrªgt dieses 

Verhªltnis in der Gruppe ºsterreichischer Staatsb¿rgerInnen ab 2015 60 Erstaufnahmen zu 

40 wiederholten Aufnahmen. Bei auslªndischen Staatsb¿rgerInnen ist der Anteil an 

Erstaufnahmen mit 70% hºher, so auch unter AfghanInnen und 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen. Anders stellt sich das bei RussInnen dar, wo dieses 

Verhªltnis bei rund 50:50 liegt, was mit einem hºheren MaÇ an verstetigter Delinquenz, einer 

besonderen Deliktstruktur und/oder hºherem polizeilichen Verfolgungsdruck zu tun haben 

kann. 

Abbildung 61: KPA ï Einzelpersonen ï Wien: Erst- vs. WiederholungstªterInnen, (2009-

2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.1.6. Zusammensetzung nach Deliktgruppen 

Die Delikte, derentwegen tatverdªchtige Personen in den KPA aufgenommen wurden, 

unterscheiden sich unter den Vergleichsgruppen vor allem hinsichtlich des Anteils der 

VerstºÇe gegen das SMG, die hinter Vermºgensdelikten bei In- und AuslªnderInnen die 

zweitgrºÇte Rolle spielen. (Abbildung 62) Besonders stark ist das in der Gruppe afghanischer 

bzw. algerischer/marokkanischer Tatverdªchtiger ausgeprªgt, wo VerstºÇe gegen das SMG 

in einzelnen Jahren sogar die relativ grºÇten Anteile reprªsentieren. Solche sind hingegen in 

der russischen Vergleichsgruppe nur unterdurchschnittlich vertreten, daf¿r sind in dieser 

Gruppe etwa VerstºÇe gegen das Waffengesetz in Kombination mit Delikten gegen 

Leib/Leben bzw. Freiheitsdelikten etwas hªufiger. In der Deliktstruktur von afghanischen 

StraftªterInnen sind neben dem SMG auch noch etwas hºhere Anteile an Delikten gegen 

Leib/Leben bzw. Freiheitsdelikten sowie seit 2015 auch Straftaten im Kontext der sexuellen 

Integritªt und Selbstbestimmung auffªllig. 

Abbildung 62: KPA ï Gesamtzahl/Einzelpersonen pro Jahr ï Wien, Anteile 

Deliktgruppen (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

In Bezug auf die Deliktstruktur gibt es zwischen der Stichprobe ĂWienñ sowie dem 

Gesamtbestand f¿r die gewªhlten Zuwanderungsgruppen doch signifikante Unterschiede. 

Das betrifft in erster Linie den Anteil von Drogendelikten; dieser reduziert sich mit der 

Einbeziehung aller Bundeslªnder stark: (Abbildung 63) Wªhrend er bei AfghanInnen auf der 
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Ebene Wiens in den Jahren 2017 und 2018 35% bis 40% betrªgt, liegt er im Bundesgebiet mit 

25% bzw. 20% deutlich darunter. Gleiches gilt f¿r die Gruppen der RussInnen und 

AlgerierInnen/MarokkanerInnen innerhalb des KPA-Bestandes. Darin ªuÇern sich eine 

Konzentration dieser Delikte in grºÇeren Ballungsrªumen und damit verbundene Formen 

eines binnenºsterreichischen ĂKriminaltourismusñ dieser Gruppen, wovon in 

ExpertInneninterviews berichtet wurde. 

Abbildung 63: KPA ï Gesamtzahl/Einzelpersonen pro Jahr ï ¥-Bundesgebiet, Anteile 

Deliktgruppen, Afghanistan, RF, Algerien/Marokko (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.2. KPA-Verhªltnis Fªlle zu Personen, Kriminalitªtsbelastung 

Der Vorteil des KPA gegen¿ber der PKS besteht in der eindeutigen Zuordnung von 

Einzeldelikten zu Einzelpersonen in der Form anonymisierter Personennummern. 

SolchermaÇen lassen sich in dem Falle, dass Personen in einem Zeitraum mehrere Delikte 

begangen haben, im Gegensatz zur PKS, diese denen auch eindeutig zuordnen und 

entsprechende Verlªufe und Karrieren nachvollziehen. In der folgenden Abbildung 64 ist f¿r 

die Vergleichsgruppen der gewªhlten j¿ngeren Zuwanderungspopulationen die Anzahl der 

KPA-Personen jenen der KPA-Fªlle gegen¿bergestellt. Im Berichtsjahr 2018 stehen demnach 

rund 2.600 mutmaÇlich in den KPA aufgenommenen afghanischen StraftªterInnen rund 5.000 

Fªlle gegen¿ber. Dem stehen wiederum die rund 7.000 Fªlle der PKS gegen¿ber, die 

gewissermaÇen die Grundgesamtheit an angezeigten Straftaten bildet. Das Verhªltnis von 

Fªllen zu Tatverdªchtigen des KPA lªsst sich nun auch auf die PKS anwenden. So stehen den 

7.000 PKS-Fªllen (= Personen, die aufgrund verschiedener Delikte aktenkundig wurden) 

de facto 3.800 afghanische einzelne Tatverdªchtige gegen¿ber, die f¿r alle Anzeigen dieser 

Gruppe verantwortlich zeichnen. Sehr ªhnlich stellt sich dieses Verhªltnis auch bei russischen 

Tatverdªchtigen dar, bei AlgerierInnen/MarokkanerInnen kommen auf eine physische Person 

noch etwas mehr Fªlle. Das hªngt, wie noch zu zeigen sein wird, mit der grºÇeren Relevanz 

von Drogendelikten zusammen, wo mehrfache Anzeigen gegen Einzelpersonen ¿blich sind. 

Aufgrund der hohen Fallzahlen konnte im Rahmen der vorliegenden Studie auf Bundesebene 

kein Vergleich mit ºsterreichischen bzw. nicht-ºsterreichischen KPA-Personen/Fªllen 

angestellt werden. Stattdessen wurde dazu Wien gewissermaÇen als Stichprobe 

herangezogen. (Abbildung 65) Dabei zeigt sich, dass ºsterreichische Tatverdªchtige in 

geringerem AusmaÇ mit Mehrfachanzeigen konfrontiert sind, im Jahr 2018 fanden sich etwa 

12.000 Personen im KPA, die zusammen f¿r 21.000 KPA-Fªlle verantwortlich waren. 

Umgelegt auf PKS-Anzeigen, st¿nden den rund 40.000 angezeigten Tatverdªchtigen, die auch 

mehrfach angezeigt worden sein konnten, rund 23.000 physische Einzelpersonen gegen¿ber, 

auf deren Konto die Gesamtzahl der Anzeigen ginge. In der Gruppe der Tatverdªchtigen mit 

nicht-ºsterreichischer Staatsb¿rgerschaft, ist das Verhªltnis von Fªllen zu Personen ªhnlich 

wie bei afghanischen und russischen Tatverdªchtigen in etwa 2:1. 
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Abbildung 64: KPA/TV: Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen) vs. Personen 

(= Einzelpersonen)- ï ¥-Bundesgebiet, Afghanistan, RF, Algerien/Marokko 

(2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

Abbildung 65: KPA/TV: Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen) vs. Personen 

(= Einzelpersonen) ï Wien (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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8.2.1. Kriminalitätsbelastung im (KPA-)Verhältnis Fälle zu Personen 

Auf der Grundlage des Verhªltnisses von KPA-Fªllen zu KPA-Personen lªsst sich eine 

entsprechend modifizierte, auf einzelne Personen bezogene Kriminalitªtsbelastung der 

Wohnbevºlkerung ermitteln. (Abbildung 66) Wªhrend auf Basis der PKS im Jahr 2018 13% 

aller in ¥sterreich aufhªltigen Personen mit afghanischer Staatsb¿rgerschaft qua polizeilicher 

Anzeige unter Tatverdacht geraten, so w¿rde sich dieser Anteil im Falle einer R¿ckrechnung 

auf tatverdªchtige physische Einzelpersonen auf rund 7% verringern. Angewandt auf 

russische Tatverdªchtige, w¿rde die Belastung dieser Bevºlkerungsgruppe im Jahr 2018 von 

8% auf 4% fallen. Wenn die Kriminalitªtsbelastung nur auf Basis von Einzelpersonen 

berechnet werden w¿rde, so wªre diese bei AfghanInnen also etwa um die Hªlfte reduziert. 

Abbildung 66: KPA/TV-Kriminalitªtsbelastung: Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen) 

vs. Personen (= Einzelpersonen) ï ¥-Bundesgebiet, Afghanistan, RF, (2005-

2018), bereinigt 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 

Werden nur die Fªlle/Personen der KPA zur Ermittlung der Belastung herangezogen, was im 

Kontext der KPA-basierten Auswertungen im weiteren Verlauf so gehalten wird, so liegt die 

Belastung bei AfghanInnen auf Ebene von Einzelpersonen bei 5% und bei RussInnen bei 3%. 

Im Rahmen der KPA-Stichprobe ĂWienñ, wo ein Vergleich auch mit ºsterreichischen und  nicht-

ºsterreichischen Staatsb¿rgerInnen mºglich ist, verringert sich 2018 die Belastung bei 

¥sterreicherInnen entsprechend der geringeren Fallbelastung pro Tatverdªchtiger/m um 

weniger als die Hªlfte von 3,6% auf 2%. Auf im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet 
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niedrigerem Niveau betrªgt das AusmaÇ der Reduktion der Belastung auf 

Einzelpersonenebene bei AfghanInnen und RussInnen in Wien 50%. (Abbildung 67) 

Abbildung 67: KPA/TV-Kriminalitªtsbelastung: Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen) 

vs. Personen (= Einzelpersonen) ï Wien (2009-2018), bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 

 

8.2.2. Kriminalitätsbelastung (KPA) nach Altersgruppen 

Die Kriminalitªtsbelastung auf Ebene der Einzelpersonen auf Basis des KPA kann auch 

differenziert nach Altersgruppen berechnet werden. Demnach liegt in Wien die 

Bevºlkerungsbelastung unter erwachsenen ¥sterreicherInnen seit 2015 relativ konstant bei 

etwa 1%, unter Nicht-¥sterreicherInnen und RussInnen bei 2% und unter AfghanInnen um 

3%. (Abbildung 68) Sehr viel hºher bleibt auch in der KPA-Berechnung die grundsªtzliche 

Belastung Junger Erwachsener. Diese betrªgt bei ¥sterreicherInnen dieser Altersgruppe seit 

2015 bei leicht steigender Tendenz 4%, bei Nicht-¥sterreicherInnen schwankend um 5% und 

bei AfghanInnen - abgesehen vom AusreiÇer des Jahres 2017 - um 9%. Besonders stark 

belastet zeigen sich seit 2015 afghanische Jugendliche, deren Belastung stieg auch im KPA-

Kontext in den Jahren 2017 und 2018 auf rund 11%, wªhrend jene der russischen 

Vergleichsaltersgruppe zwischen 4% und 6% schwankte.  
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Die KPA-Auswertungen erlauben f¿r AfghanInnen und RussInnen einen Vergleich zwischen 

Wien und Gesamtºsterreich, allerdings ergeben sich daraus hinsichtlich der 

Kriminalitªtsbelastung keine groÇen Unterschiede. (Abbildung 69) 

Abbildung 68: KPA Kriminalitªtsbelastung (Einzelpersonen), Altersgruppen ï Wien 

(2009-2018), bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 

Abbildung 69: KPA Kriminalitªtsbelastung (Einzelpersonen), Altersgruppen ï ¥-

Bundesgebiet, Afghanistan, RF (2005-2018), bereinigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 
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9. Sexualdelikte und Drogendelikte ï Basis KPA 

Im Rahmen dieser Studie gilt Delikten gegen die sexuelle Integritªt und Selbstbestimmung 

sowie VerstºÇen gegen das Suchtmittelgesetz (SMG) besonderes Augenmerk. In den 

folgenden Abschnitten werden diese Bereiche auf der Grundlage des KPA-Bestandes im 

Detail behandelt. Dazu steht zum einen f¿r die gewªhlten Zuwanderungspopulationen der 

AfghanInnen, RussInnen und AlgerierInnen/MarokkanerInnen die ºsterreichische 

Grundgesamtheit zur Verf¿gung, die daher aber nur untereinander aber nicht mit der 

Gesamtheit aller ¥sterreicherInnen und Nicht-¥sterreicherInnen verglichen werden kann. 

Diesen Vergleich vermag die KPA-Auswertung des Bundeslandes Wien zu leisten. Aufgrund 

des Umstandes, dass, wie gezeigt wurde, zumindest die Hªlfte der Personen der gewªhlten 

Zuwanderungspopulationen in Wien straffªllig wurde, kann Wien als geeignete reprªsentative 

Stichprobe im nationalen Rahmen gelten. 

In der Detailanalyse wird also je nach Aussagegehalt sowohl auf die Grundgesamtheit als 

auch die Stichprobe ĂWienñ rekurriert. 

9.1. Sexualdelikte 

Im Rahmen der vorangehenden Darstellungen der Deliktgruppen nach deren Anteilen an der 

Gesamtkriminalitªt wurde schon offenkundig, dass Delikte gegen die sexuelle Integritªt und 

Selbstbestimmung einen verhªltnismªÇig kleinen Anteil an allen Delikten haben. In der 

folgenden Abbildung 70 sind f¿r Wien die Fallzahlen der PKS als Grundgesamtheit jenen der 

KPA als Teilmenge davon, gegliedert nach dem Kriterium der Staatsb¿rgerschaft, einander 

gegen¿bergestellt. Im Berichtsjahr 2018 kamen in Wien rund 620 Fªlle unter Beteiligung von 

ºsterreichischen Tatverdªchtigen und 640 Fªlle mit einer anderen als ºsterreichischeren 

Staatsb¿rgerschaft der Tatverdªchtigen zur Anzeige. Von letzteren fanden sich 460, von 

ersteren 360 im KPA wieder. Es wurde bei nicht-ºsterreichischen Tatverdªchtigen also von 

einem hºheren ºffentlichen Gefªhrdungspotenzial ausgegangen. Unter den 

Zuwanderungspopulationen wiesen 2018 mutmaÇliche SexualstraftªterInnen afghanischer 

Herkunft in Wien mit rund 80 Anzeigen die hºchste Fallzahl auf, davon fanden sich rund 60 

auch in der KPA wieder. 

Werden nun f¿r die Vergleichsgruppen die entsprechenden Fallzahlen von Sexualdelikten auf 

Bundesebene herangezogen, (Abbildung 71) so ragen ebenfalls afghanische StraftªterInnen 

mit rund 275 PKS-Anzeigen (252 physische Personen) und 175 KPA-Registrierungen im Jahr 

2018 deutlich hervor. Dabei ist bis 2015 ein stetiger und ab diesem Jahr ein markanter Anstieg 

der Zahlen ersichtlich. Die Gruppen der RussInnen und AlgerierInnen/MarokkanerInnen 

kommen, von einzelnen JahresausreiÇern abgesehen, nicht ¿ber 25 Fªlle hinaus. 
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Unter allen Sexualdelikten sind in allen Vergleichsgruppen Ä 208 Vergewaltigung, Ä 207a 

Pornografische Darstellung Minderjªhriger sowie Ä 218 Sexuelle Belªstigung und ºffentliche 

geschlechtliche Handlungen, u.a. ĂGrapschenñ, die hªufigsten Delikte. Bei ºsterreichischen 

mutmaÇlichen SexualstraftªterInnen kommt auch noch Ä 206 Missbrauch von Unm¿ndigen 

als hªufiges Delikt hinzu.  

Im KPA-Bestand kºnnen nun in einem weiteren Verfahren Fªlle von Sexualdelikten eindeutig 

einzelnen Personen zugeordnet werden. (Abbildung 72) So wurden in der KPA-Gruppe der 

AfghanInnen 2018 ºsterreichweit rund 180 Sexualdelikte bekannt, die von rund 165 Personen 

ver¿bt wurden. Das bedeutet, dass bei Sexualdelikten Mehrfachdelikte die Ausnahme bilden. 

Im Vergleich dazu lassen die rund 3.375 wegen Sexualdelikten erfolgten PKS-Anzeigen gegen 

¥sterreicherInnen auf rund 3.094 physische Tatverdªchtige bzw. 1.969 Personen in der KPA 

schlieÇen. Aus den entsprechenden rund 1.880 Anzeigen gegen Tatverdªchtige mit nicht-

ºsterreichsicher Staatsb¿rgerschaft lassen sich 1.723 physische Personen ermitteln, von 

denen 1.097 in den KPA aufgenommen wurden.  

Abbildung 70: KPA/PKS-TV Fªlle ï Personen (Mehrfachanzeigen mºglich) ï Wien, 

Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung (bereinigt), (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 71: KPA vs. PKS-TV ï Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen mºglich) ï ¥-

Bundesgebiet, Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung, Afghanistan, RF, 

Algerien/Marokko (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

Abbildung 72: KPA Personen/Fªlle (= Personen, Mehrfachanzeigen mºglich) vs KPA-

Einzelpersonen ï ¥-Bundesgebiet, Delikte gg. Sex. 

integr./Selbstbestimmung, Afghanistan, RF, Algerien/Marokko (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.1.1. Österreich: Bundesländer (Anteile) 

Auf der Basis der KPA-Daten kann f¿r die ausgewªhlten Zuwanderungsgruppen die Verteilung 

der mutmaÇlichen SexualstraftªterInnen auf die Bundeslªnder ermittelt werden. Afghanische 

Tatverdªchtige konzentrierten sich im Jahr 2015 noch stark im Raum Wien, ab 2016 ist aber 

eine gleichmªÇigere Verteilung auf alle Bundeslªnder erkennbar. 

In den Gruppen russischer und algerischer/marokkanischer Staatsb¿rgerInnen, die - wie 

gezeigt - nur sehr wenige Anzeigen wegen Sexualdelikten verzeichnen, spielt die Region Wien 

als Tatort anteilsmªÇig die grºÇte Rolle. 

Abbildung 73: KPA ï Einzelpersonen ï ¥-Bundesgebiet, Delikte gg. Sex. 

integr./Selbstbestimmung: Anteile Bundeslªnder, Afghanistan, RF, 

Algerien/Marokko (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.1.2. Wien: Anteile Sexualdelikte  

Innerhalb der Sexualdelikte interessieren die Anteile der Einzeldelikte und allfªllige 

Unterschiede hinsichtlich der Staatsb¿rgerschaft. Im Vergleich zwischen ¥sterreicherInnen 

und Nicht-¥sterreicherInnen ist die Varianz nicht sehr stark ausgeprªgt; Vergewaltigung (bei 

AuslªnderInnen etwas stªrker ausgeprªgt), pornografische Darstellung Minderjªhriger 

(stªrker ausgeprªgt bei InlªnderInnen) sowie sexuelle Belªstigung und ºffentliche 

geschlechtliche Handlungen sind die hªufigsten Delikte. ¥sterreicherInnen werden dar¿ber 

hinaus in etwas stªrkerem AusmaÇ auch wegen Missbrauchs von Unm¿ndigen zur Anzeige 

gebracht. Unter afghanischen Tatverdªchtigen ist die Konzentration auf die drei 

dominierenden Delikte besonders ausgeprªgt, wobei mit den mengenmªÇig starken 

Zugangskohorten ab 2015 der Anteil an ĂVergewaltigungñ kontinuierlich ab-, und jener an 

Ăpornografischer Darstellung Minderjªhrigerñ umgekehrt sukzessive zunahm. Nur wenig 

Aussagegehalt hat aufgrund der geringen Fallzahlen die Verteilung bei den anderen 

Vergleichsgruppen. 

Abbildung 74: KPA ï Einzelpersonen, Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung: 

Einzeldelikte, Anteile - Wien (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.1.3. Wien: Altersverteilung ï Kriminalitätsbelastung 

Die Altersverteilung bei Sexualdelikten offenbart nach dem Kriterium der Staatsb¿rgerschaft 

doch Unterschiede. Prinzipiell dominieren sowohl unter ºsterreichischen als auch nicht-

ºsterreichischen Tatverdªchtigen mit rund 80% Erwachsene. Allerdings nicht bei AfghanInnen, 

dort liegt der Anteil Erwachsener nur bei rund 60%, daf¿r sind Junge Erwachsene mit etwa 

20% fast doppelt so stark belastet. Unter den wenigen russischen Tatverdªchtigen finden sich 

¿berdurchschnittlich viele Jugendliche, unter AlgerierInnen/MarokkanerInnen Erwachsene. 

Abbildung 75: KPA ï Einzelpersonen ï Wien, Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung: 

Altersverteilung (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.1.4. Wien: Kriminalitätsbelastung 

Die Altersverteilung bei Sexualdelikten vermag noch nichts ¿ber die Kriminalitªtsbelastung der 

Altersgruppen mit Sexualdelikten auszusagen. Der Bezug auf die jeweilige Wohnbevºlkerung 

(Abbildung 76) kehrt die Verhªltnisse gewissermaÇen um. So sind es hier vor allem 

Jugendliche und Junge Erwachsene die relativ stªrker belastet sind., wobei die diesbez¿gliche 

Kriminalitªtsbelastung mit im Altersdurchschnitt bis rund 0,05% der Bevºlkerung 

(ºsterreichische oder nicht-ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft) gering ist. Afghanische 

Staatsb¿rgerInnen in ¥sterreich sind mit 0,2% bis 0,3% vergleichsweise stark belastet. Wobei 

in dieser Gruppe zwar auch die j¿ngeren strafm¿ndigen Altersgruppen hºher belastet sind, 

allerdings ist der Abstand zu den Erwachsenen nicht so hoch. Unter den RussInnen sind hier 

nur die j¿ngeren Altersgruppen, die stark belastet sind, Erwachsene sind dagegen weit 

unterdurchschnittlich belastet. 

Abbildung 76: KPA ï Einzelpersonen ï Wien, Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung: 

Kriminalitªtsbelastung (bereinigt), (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Statistik Austria; BMI (PKS), IHS-Berechnungen. 
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9.1.5. Wien: ErsttäterInnen 

Letztlich kann f¿r Tatverdªchtige, die einer Sexualstraftat bezichtigt werden, auf der Grundlage 

des KPA-Datensatzes auch der Anteil an ErsttªterInnen eruiert werden. (Abbildung 77) Wenn 

der Berichtszeitraum 2015 bis 2018 herangezogen wird, so sind im Vergleich zwischen 

¥sterreicherInnen, Nicht-¥sterreicherInnen und AfghanInnen kaum Unterschiede erkennbar, 

rund 70% der Tatverdªchtigen werden zum ersten Mal belangt.  

Abbildung 77: KPA ï Einzelpersonen ï Delikte gg. Sex. integr./Selbstbestimmung, Wien: 

Erst- vs. WiederholungstªterInnen (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.2. Sexualdelikte: Ä 201 StGB Vergewaltigung 

Innerhalb aller Sexualdelikte werden nun die dominierenden Einzeldelikte auf der Basis von 

Einzelpersonen im Detail analysiert. ¥sterreichweit wurden im Jahr 2018 438 Fªlle mit 

ºsterreichischer, 376 mit nicht-ºsterreichsicher, 61 mit afghanischer, 5 mit russischer und 6 

mit algerischer/marokkanischer Staatsb¿rgerschaft polizeilich zur Anzeige gebracht. Dahinter 

stecken 399 (¥), 342 (N-¥), 56 (A), 4 (RF) bzw. 5 (A/M) einzelne Personen in der PKS.  

Im Falle von AfghanInnen finden sich von den im Jahr 2018 wegen Vergewaltigung 

angezeigten 56 Personen schlieÇlich 32 auch im KPA wieder, wobei sich diese sehr 

gleichmªÇig auf das Bundesgebiet verteilen. (Abbildung 78) Davon wiederum sind 

10 Personen dem Raum Wien zuzuordnen, wo insgesamt 76 auslªndische und 56 inlªndische 

Staatsb¿rgerInnen aufgrund eines Vergewaltigungsverdachtes im KPA aufgenommen 

wurden. (Abbildung 79) Wien kann also auch f¿r dieses Delikt als reprªsentative Stichprobe 

f¿r weitere Vergleichsvariable aller Staatsb¿rgergruppen herangezogen werden. 

Abbildung 78: KPA ï Einzelpersonen ï ¥-Bundesgebiet, StGB Ä 201 Vergewaltigung, 

Afghanistan, RF, Algerien/Marokko (2005-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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Abbildung 79: KPA ï Einzelpersonen ï Wien, Ä 201 StGB Vergewaltigung (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 
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9.2.1. Wien: Altersverteilung 

Die Altersverteilung des Delikts ĂVergewaltigungñ nach Staatsb¿rgerschaft ergibt f¿r In- und 

AuslªnderInnen ein ªhnliches Muster, es stehen vor allem Erwachsene unter Tatverdacht, 

wobei bei AuslªnderInnen der Anteil Junger Erwachsener etwas hºher ist. Die stªrkere 

Beteiligung j¿ngerer Strafm¿ndiger ist unter afghanischen Tatverdªchtigen besonders 

ausgeprªgt, dort liegt der Anteil Erwachsener nur bei 50%. Dementsprechend hºher ist der 

Anteil vor allem von Personen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Es gilt aber auch bei 

AfghanInnen die geringen Fallzahlen zu beachten, die sich in jªhrlichen Spr¿ngen ªuÇern. 

Abbildung 80: KPA ï Einzelpersonen ï Wien, Ä 201 StGB Vergewaltigung: 

Altersverteilung (2009-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BMI (KPA), IHS-Berechnungen. 

 

  








































































































































